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Alles rund ums große Fest
In eigener Sache 
– Amtsblatt nun 

monatlich

Liebe Leserinnen 
und Leser,

seit Juli erscheint 
der „Amtsbote 

Zerbst/Anhalt“, das 
Amtsblatt der Stadt 
Zerbst/Anhalt und 

ihrer Ortsteile, nicht 
mehr alle 14 Tage, 

sondern einmal mo-
natlich. 

An den Inhalten 
ändert sich nichts, 
auch nichts an der 

kostenlosen Zustel-
lung an alle Haus-

halte. 

Für Fragen, Hinwei-
se oder Wünsche zu 
Veröffentlichungen 

wenden Sie sich 
gern an die Stadt-

verwaltung unter der 
E-Mail 

info@stadt-zerbst.de
 oder Telefon 

03923 754-114. 

Die nächste 
 Ausgabe  
erscheint  

am 18. August 
2023.

Vom 28. Juli bis zum 7. August findet es statt - das Zerbster Heimat- und Schützenfest. Mit einem 
vielseitigen Vergnügungspark im Schlossgarten und auf der Schloßfreiheit sowie einem attrakti-
ven Programm erwartet Sachsen-Anhalts längstes Volksfest die Besucherinnen und Besucher. Die 
komplette Programm-Übersicht und alle weiteren Informationen rund ums Fest gibt es in diesem 
Amtsboten.

Anzeige(n)

Farben
Tapeten
Teppichboden-Center Zerbst

Kirschallee 3 · 39261 Zerbst·
Tel.: 03923/760700 ·  
www.ftt-center-zerbst.de

sommerschlussverkauf 2023

10 % rabatt auf das 

sommerschlussverkauf 2023

10 % rabatt auf das 
gesamte sortiment

Unser serviCe: Aufmaß  – verlegen – verlegen – v
Teppichboden ketteln – Gardinen nähen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

sommerschlussverkauf 2023

10 % rabatt auf das 
gesamte sortiment

vom 21.07.2023 - 29.07.2023
Inh.: Doreen Staritz

· info@ftt-center-zerbst.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr., 9:00 - 18:00 Uhr • Sa., 9:00 - 13:00 Uhr

( nicht auf Bestellware )
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Für alle Notfälle
Dienstbereit
Einsatzleitstelle des Landkreises in 
Bitterfeld   03493 513-150

Notrufe
Feuerwehr/ Rettungsdienst   112
Polizei   110

Wichtige Rufnummern
Revierkommissariat 
Zerbst/Anhalt   03923 7160

Wasser
Heidewasser GmbH   039207 95090

Abwasser
Abwasser- und Wasserzweckverband
Elbe-Fläming   03923 610444

Strom
Nur Stadtgebiet Zerbst/Anhalt, Strom-
versorgung   03923 73750
Ortsteile Zerbst/Anhalt: über AVACON 
direkt   0800 0282266

Gas
Gasstadtwerke Zerbst GmbH
Erdgas Mittelsachsen GmbH Schöne-
beck   03923 2464

Tierarztpraxen
21.07.2023 – 28.07.2023
TAP Brodowski   03923 760790

28.07.2023 – 11.08.2023
TAP Prange   03923 4387

11.08.2023 – 17.08.2023
TAP Brodowski   03923 760790

Spruch der Woche
Es lebe die Vernunft und die Fins-

ternis möge zugrunde gehen.
Alexander Puschkin

Zahnärztlicher  
Bereitschaftsdienst  
Zerbst/Anhalt
Sprechzeiten 9.00 – 11.00 Uhr in der 
Praxis, danach telefonisch

22.07.2023/23.07.2023
ZÄ. M. Becker: Praxis Zerbst, Jever-
sche Str. 19, Tel. 03923 4420

29.07.2023/30.07.2023
Dr. A. Ruhland: Praxis Zerbst, Bahn-
hofstraße 11, Tel. 03923 4738

05.08.2023/06.08.2023
Dr. Chr. Jakob: Praxis Zerbst, Müh-
lenbrücke 72, Tel. 03923 2410

12.08.2023/13.08.2023
Dr. I. Schwarz: Praxis Zerbst, Jever-
sche Straße 18, Tel. 03923 2567

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für den Raum Zerbst/Anhalt
Dienstzeiten
Montag von 19:00 Uhr, Dienstag von 19:00 Uhr, Mittwoch von 14:00 Uhr, Donnerstag von 
19:00 Uhr, Freitag von 14:00 Uhr, Samstag von 7:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 
7:00 bis 19:00 und 19:00 bis 7:00 Uhr.
Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst gilt nur außerhalb der Sprechzeiten der Hausarztpraxis.
Bitte wenden Sie sich während der Sprechzeiten an Ihren Hausarzt bzw. dessen Vertretung.
Zentrale Bereitschaftsdienst-Rufnummer
Für alle Notfälle   Tel. 116117
In lebensbedrohlichen Fällen
ärztliche Hilfe über Notruf   Tel. 112
Auskünfte über Notdienst
Einsatzleitstelle Bitterfeld   Tel. 03493 513150

Apotheken-Bereitschaftsdienst vom 21.07. bis 17.08.2023

Redaktionsschluss am 11.07.2023
Freitag, 21.07.2023
Raben Apotheke Zerbst

Samstag, 22.07.2023
Erlen-Apotheke Möckern

Sonntag, 23.07.2023
Rats- und Stadtapotheke 
Zerbst

Montag, 24.07.2023
Linden Apotheke Loburg

Dienstag, 25.07.2023
Neue Apotheke Zerbst

Mittwoch, 26.07.2023
Paracelsius-Apotheke 
oHG

Donnerstag, 27.07.2023
Katharina-Apotheke 
Zerbst

Freitag, 28.07.2023
Raben Apotheke Zerbst

Samstag, 29.07.2023
Rats- und Stadtapotheke 
Zerbst

Sonntag, 30.07.2023
Linden Apothke Loburg

Montag, 31.07.2023
Schloss-Apotheke 
ommern

Dienstag, 01.08.2023
Erlen-Apotheke Möckern

Mittwoch, 02.08.2023
Neue Apotheke Zerbst

Donnerstag, 03.08.2023
Katharina-Apotheke 
Zerbst

Freitag, 04.08.2023
Schloss-Apotheke 
Gommern

Samstag, 05.08.2023
Raben Apotheke Zerbst

Sonntag, 06.08.2023
Rats- und Stadtapotheke 
Zerbst

Montag, 07.08.2023
Rossel-Apotheke 
Dessau-Roßlau

Dienstag, 08.08.2023
Linden Apotheke Loburg

Mittwoch, 09.08.2023
Sonnen-Apotheke 
Dessau-Roßlau

Donnerstag, 10.08.2023
Neue Apotheke Zerbst

Freitag, 11.08.2023
Erlen-Apotheke Möckern

Samstag, 12.08.2023
Rats-Apotheke 
Gommern

Sonntag, 13.08.2023
Katharina-Apotheke 
Zerbst

Montag, 14.08.2023
Raben Apotheke Zerbst

Dienstag, 15.08.2023
Paracelsius-Apotheke 
oHG

Mittwoch, 16.08.2023
Rats-Apotheke 
Gommern

Donnerstag, 17.08.2023
Rats- und Stadtapotheke 
Zerbst

Rats- und Stadtapotheke
Alte Brücke 37, 39261 
Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 2462

Raben-Apotheke Zerbst
Markt 25, 39261 Zerbst/
Anhalt
Tel. 03923 3481

Katharina-Apotheke
Breite 21, 39261 Zerbst/
Anhalt
Tel. 03923 73740

Neue Apotheke
Dessauer Str. 41/43
39261 Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 3406

Linden Apotheke
Markt 4, 39279 Loburg
Tel. 039245 91465

Erlen-Apotheke
Burger Str. 23B
39291 Möckern
Tel. 039221 262

Schloss-Apotheke
Martin-Schwantes-
Str. 18
39245 Gommern
Tel. 039200 51410

Rats-Apotheke
Karither Str. 29
39245 Gommern
Tel. 039200 71512

Paracelsus-Apotheke 
oHG
Hauptstr. 123-124
06862 Dessau-Roßlau
Tel. 0800 1212888

Sonnen-Apotheke
Magdeburger Str. 16
06862 Dessau-Roßlau
Tel. 034901 5160

Rossel-Apotheke
Nordstr. 14c
06862 Dessau-Roßlau
Tel. 034901 82228
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Vorläufige Tagesordnung
• 9. Sitzung des zeitweiligen beratenden Ausschusses 

für Umwelt-, Klima- und Naturschutz
• am Dienstag, dem 01.08.2023 um 18:00 Uhr
• Stadthalle, Katharina-Saal
Öffentlicher Teil

1 Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-
dung und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 
Tagesordnung

3 Einwohnerfragestunde
4 Genehmigung der Niederschrift der 8. Sitzung des zeitwei-

ligen beratenden Ausschusses für Umwelt-, Klima- und Na-
turschutz am 06.06.2023

5 Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 01/2023 „PV-Zerbst-Regio“ der Stadt Zerbst/
Anhalt                                                                BV/0718/2023

6 Auslegungsbeschluss zum Entwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Ortschaft Bornum

BV/0720/2023
7 Auslegungsbeschluss zum Entwurf des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes Nr. 02/2022 „Caravanpark Garitz“ 
der Stadt Zerbst/Anhalt                                   BV/0721/2023

8 Mitteilungen
9 Anfragen, Anträge und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
10 Mitteilungen
11 Anfragen, Anträge und Anregungen
12 Schließung der Sitzung

Alfred Schildt, Vorsitzender des Ausschusses

Vorläufige Tagesordnung
• 47. Sitzung des Bau- und Stadtentwicklungsausschus-

ses
• am Mittwoch, dem 02.08.2023 um 17:00 Uhr
• Stadthalle, Katharina-Saal
Öffentlicher Teil
1 Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Genehmigung der Niederschrift der 46. Sitzung des Bau- 

und Stadtentwicklungsausschusses am 07.06.2023
5 Vorhabenträgerwechsel im vorzeitigen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 01/2016 Erweiterungsfläche Reifenhan-
del Moritz                                                            BV/0676/2023

6 Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 01/2023 „PV-Zerbst-Regio“ der Stadt Zerbst/
Anhalt                                                                 BV/0718/2023

7 Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf der 2. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Ortschaft Bornum

BV/0693/2023
8 Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 02/2022 „Caravan-
park Garitz“ der Stadt Zerbst/Anhalt              BV/0695/2023

9 Auslegungsbeschluss zum Entwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Ortschaft Bornum

BV/0720/2023
10 Auslegungsbeschluss zum Entwurf des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes Nr. 02/2022 „Caravanpark Garitz“ 
der Stadt Zerbst/Anhalt                                    BV/0721/2023

11 Mitteilungen

12 Anfragen Anträge und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
13 Mitteilungen
14 Anfragen, Anträge und Anregungen
15 Schließung der Sitzung

Helmut Seidler, Vorsitzender des Ausschusses

Vorläufige Tagesordnung
• 29. Sitzung des Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportaus-

schusses
• am Dienstag, dem 08.08.2023 um 17:00 Uhr
• Stadthalle, Katharina-Saal
Öffentlicher Teil
1. Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung des Sozial-, 

Schul-, Kultur- und Sportausschusses am 13.06.2023
5. Mitteilungen
6. Anfragen, Anträge und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
7. Mitteilungen
8. Anfragen, Anträge und Anregungen
9. Schließung der Sitzung

Bernd Adolph, Vorsitzender des Ausschusses

Vorläufige Tagesordnung
• 25. Sitzung des Ortschaftsrates Nedlitz
• am Montag, dem 14.08.2023 um 19:00 Uhr
• Waldgaststätte Eckernkamp, Am Eckernkamp 2 a, 

39264 Zerbst/Anhalt
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der Ta-

gesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.05.2023
5. Bericht des Ortsbürgermeisters und Bekanntgabe von ge-

fassten Beschlüssen
6. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
Nichtöffentlicher Teil
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
9. Schließung der Sitzung

Mario Buge, Ortsbürgermeister

Hinweis auf eine Öffentliche 
 Ausschreibung der Stadt Zerbst/Anhalt
Die Stadt Zerbst/Anhalt schreibt nachstehende Lieferleistungen 
öffentlich aus:
2023/AZE 04_L2/66 - Regenwasserbeseitigungsanlage Ortsla-

ge Nedlitz, Los 2 Dobritzer Straße
Die Unterlagen sind unter www.eVergabe.de abrufbar.
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tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

Vergabe von Leistungen
In der 50. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
19.06.2023 wurden folgende Vergaben beschlossen:
Auftragsvergabe nach UVgO
Auftrag für den Satz, Druck und Verteilung des „Amtsbote Zer-
bst/Anhalt“ Amtsblattes der Stadt Zerbst/Anhalt und ihrer Orts-
teile für die Dauer von zwei Jahren an die Firma Linus Wittich 
Medien GmbH, Herzberg (Elster), An den Steinenden 10, 04916 
Herzberg (Elster)
Vergabe von Bauleistungen nach VOB
zur Umrüstung der Hallenbeleuchtung der Sporthalle „Zur Jan-
nowitzbrücke“ auf LED an die Firma KD Elektroniksysteme 
GmbH, Ahornweg 9, 39261 Zerbst/Anhalt.

Zerbst/Anhalt, 20.06.2023

Andreas Dittmann, Bürgermeister

Bekanntmachung
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie über die Verwendung des Ergebnisses der 
Stadtwerke Zerbst GmbH für das Geschäftsjahr 2022

Die Stadt Zerbst/Anhalt als alleiniger Gesellschafter der Stadt-
werke Zerbst GmbH ist gemäß § 133 Absatz 1 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt verpflichtet, folgende 
Veröffentlichung vorzunehmen:
1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Stadtwerke Zerbst GmbH
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.06.2023 folgenden 
Beschluss gefasst:
„Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2022 fest.“
2. Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und des 
Lageberichtes
Für den Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Zerbst GmbH, 
Zerbst/Anhalt wurde durch die CT Lloyd GmbH, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Bakestraße 5 in 39108 Magdeburg, mit 
Datum vom 31. Mai 2023 folgender uneingeschränkter Bestä-
tigungsvermerk erteilt:
„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Zerbst GmbH, 
Zerbst/Anhalt – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Stadtwerke Zerbst GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
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zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass zukünftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
Prüfungsurteil
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 einge-
halten hat.
Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 
3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen 
wesentlichen Belangen eingehalten.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur 
Führung getrennter Konten in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 
5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prü-
fung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. 
(07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: An-
forderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 
für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung 
der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG. Außerdem sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Füh-
rung getrennter Konten einzuhalten. Der Aufsichtsrat ist verant-
wortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in 
allen wesentlichen Belangen eingehalten haben. Ferner umfasst 
unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk 
aufzunehmen, der unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 
bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beur-
teilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach  
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollzieh-
bar erfolgt ist
und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“
3. Verwendung des Ergebnisses
Die Gesellschafterversammlung hat am 27. Juni 2023 den Be-
schluss gefasst, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 
2022 der Stadtwerke Zerbst GmbH in Höhe von 494.984,10 
Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflußen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – be-

absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zwei-
fel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den In-
halt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so dargestellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientieren Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
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bei Planumsetzung sowie den geplanten Maßnahmen zu Ver-
meidung, Verringerung und Ausgleich erheblicher Umweltaus-
wirkungen
Der Umweltbericht enthält für die folgenden Schutzgüter um-
weltbezogene Informationen:
• Boden
• Fläche
• Wasser, Klima und Luft
• Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
• Landschaft
• Mensch und menschliche Gesundheit
• Kultur- und sonstige Sachgüter
• Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern
Bestandteil der auszulegenden Unterlagen sind folgende um-
weltbezogenen Stellungnahmen zum Entwurf der 9. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Zerbst/Anhalt:
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und eine Artenschutz-

rechtliche Einschätzung zum Vorhaben
Der Entwurf zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Zerbst/Anhalt in der Fassung vom April 2023 einschließ-
lich Begründung, Umweltbericht, Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag und Planzeichnung liegen,

vom 31.07.2023 bis einschließlich 01.09.2023
im Zimmer 2.05 des Bau- und Liegenschaftsamtes der Stadt 
Zerbst/Anhalt, Verwaltungsgebäude Breite 86 a während folgen-
der Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:
Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
Zusätzlich können die Planunterlagen auch nach Terminverein-
barung eingesehen werden (Tel. 03923/754241).
Es besteht außerdem die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 
Unterlagen zum Entwurf auf der Internetseite der Stadt Zerbst/
Anhalt unter www.stadt-zerbst.de über den Link Stadt + Bürger, 
Stadtverwaltung, Öffentlichkeitsbeteiligung.
Tag der Bereitstellung der Unterlagen im Internet: 31.07.2023.
Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich oder 
zu den Dienststunden bzw. vereinbarten Terminen zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Stellungnahmen können auch unter 
Bau-Liegenschaftsamt@stadt-zerbst.de abgeben werden.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) 
mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer ange-
gebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zu-
stimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO werden die Daten im 
Rahmen des Planverfahrens für die gesetzlich bestimmten Doku-
mentationspflichten und für die Informationspflicht Ihnen gegen-
über genutzt. Die Stadt Zerbst/Anhalt weist im Zusammenhang 
mit dieser Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB darauf 
hin, dass nach § 4 a Abs. 6 BauGB Stellungnahmen, die nicht 
rechtzeitig innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über die Planung unberücksichtigt blei-
ben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.
Es wird weiterführend darauf hingewiesen, dass eine Vereini-
gung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Aus-
legungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.
Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan können nur zur 
9. Änderung abgegeben werden.

Zerbst/Anhalt, 11. Juli 2023 
 
Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterzeichnet

4. Öffentliche Auslegung
Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses und des La-
geberichtes der Stadtwerke Zerbst GmbH für das Geschäftsjahr 
2022 erfolgt in der Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt, Schloßfrei-
heit 12, Raum 53, in der Zeit
vom 24. Juli 2023 bis zum 08. August 2023
montags: von 9 – 12 Uhr
dienstags: von 9 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
donnerstags: von 9 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr
freitags: von 9 – 12 Uhr.

Zerbst/Anhalt, 04.07.2023

Andreas Dittmann
Bürgermeister
(im Original unterzeichnet)
Im Internet bereitgestellt am 04.07.2023

Bekanntmachung der Stadt Zerbst/Anhalt

über die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf 
der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Zerbst/Anhalt

Der Stadtrat hat am 31.08.2022 in seiner öffentlichen Sitzung 
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur  
9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zerbst/An-
halt gefasst (Beschluss-Nr. 0529/2022). Die Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 01/2022 erfolgt im Par-
allelverfahren. Mit Beschluss vom 02.08.2022 hat der Bau- und 
Stadtentwicklungsausschuss den Vorentwurf in der Fassung 
vom Juli 2022 für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
billigt (BV/0529/2022).
Das Plangebiet befindet sich östlich der Stadt Zerbst/Anhalt.

Gemarkung: Zerbst
Flur: 15
Flurstücke: 170 - 191 und 238 - 240
Der räumliche Geltungsbereich der 9. Änderung befindet sich 
östlich der Stadt Zerbst/Anhalt. Der Vorhabenstandort ist ver-
kehrstechnisch erschlossen. Der Geltungsbereich grenzt unmit-
telbar an die Landesstraße L121. Die vorhandene Zufahrt ins 
Kieswerk soll auch weiterhin als Zufahrt genutzt werden.
Das Plangebiet umgeben folgende Nutzungen:
• im Norden: teilweise landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 

eine weitere Kiesabbaufläche
• und ein Sondergebiet für Windenergie
• im Osten: landwirtschaftliche Nutzfläche
• im Süden: landwirtschaftliche Nutzfläche
• im Westen: landwirtschaftliche Nutzfläche
Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befinden sich in westli-
cher Richtung und ausreichender Entfernung.
Ziel der Planung ist die langfristige planungsrechtliche Siche-
rung der Konversionsfläche, sowie die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-
photovoltaikanlage.
Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) wurde in Form 
einer zweiwöchigen Auslegung des Vorentwurfs durchgeführt 
(Beschluss: BV/0529/2022).
Die TöB wurden mit Schreiben vom 01.11.2022 zur Stellungnah-
me aufgefordert.
Die eingegangenen Einwendungen, Anregungen und Hinweise 
wurden in die Entwurfsunterlagen eingearbeitet.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen den 
Offenlageunterlagen bei:
Umweltbericht (Stand April 2023, IVW Ingenieurbüro GmbH):
Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand bezüglich 
Vorbelastung, Empfindlichkeit, Entwicklungspotential für die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen/Biotope, Tiere, Boden, Wasser, 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter; den Entwicklungsprognosen 
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photovoltaikanlage Kiessandtagebau Zerbst“ der Stadt Zerbst/
Anhalt:
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und eine Artenschutzrechtli-
che Einschätzung zum Vorhaben
Der Entwurf soll gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für mindestens  
30 Tage öffentlich ausgelegt werden. Zeitgleich erfolgt die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden.
Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
01/2022 in der Fassung vom April 2023 einschließlich Begrün-
dung, Umweltbericht, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und 
Planzeichnung sowie V + E Plan liegen, vom 31.07.2023 bis 
einschließlich 01.09.2023 im Zimmer 2.05 des Bau- und Lie-
genschaftsamtes der Stadt Zerbst/Anhalt, Verwaltungsgebäude 
Breite 86 a während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus:

Montag 9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Zusätzlich können die Planunterlagen auch nach Terminverein-
barung eingesehen werden (Tel. 03923/754241).
Es besteht außerdem die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 
Unterlagen zum Entwurf auf der Internetseite der Stadt Zerbst/
Anhalt unter www.stadt-zerbst.de über den Link Stadt + Bürger, 
Stadtverwaltung, Öffentlichkeitsbeteiligung.
Tag der Bereitstellung der Unterlagen im Internet: 31.07.2023.
Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich 
oder zu den Dienststunden bzw. vereinbarten Terminen zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. Stellungnahmen können auch 
unter Bau-Liegenschaftsamt@stadt-zerbst.de abgeben werden.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatper-
sonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung 
ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-
Adresse zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO werden 
die Daten im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für die ge-
setzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Infor-
mationspflicht Ihnen gegenüber genutzt.
Die Stadt Zerbst/Anhalt weist im Zusammenhang mit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB darauf hin, dass 
nach § 4 a Abs. 6 BauGB Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben worden sind, bei der 
Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von 
Bedeutung ist.

Zerbst/Anhalt, 11. Juli 2023

Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterzeichnet

Bekanntmachung der Stadt Zerbst/Anhalt

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 45 „Klosterhöfe“

Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat am 28.06.2023 in öffent-
licher Sitzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) 
i. V. m. § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) den Bebauungsplan 
Nr. 45 „Klosterhöfe“ in der Fassung vom Mai 2023, bestehend 
aus Planzeichnung (Teil A) und textlichen Festsetzungen (Teil B), 
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Der 
Satzungsbeschluss trägt die Beschluss-Nr. 0690/2023.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 45 „Klosterhöfe“ in Kraft.

Bekanntmachung der Stadt Zerbst/Anhalt

über die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 01/2022 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Kiessandtagebau 
Zerbst“ der Stadt Zerbst/Anhalt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB

Der Stadtrat hat am 31.08.2022 in seiner öffentlichen Sitzung 
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 01/2022 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Kiessandtagebau Zerbst“ der 
Stadt Zerbst/Anhalt gefasst (Beschluss-Nr. 0531/2022). Die Än-
derung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.
Mit Beschluss vom 02.08.2022 hat der Bau- und Stadtent-
wicklungsausschuss den Vorentwurf in der Fassung vom Juli 
2022 für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gebilligt 
(BV/0531/2022).
Das Plangebiet befindet sich östlich der Stadt Zerbst/Anhalt.
Gemarkung : Zerbst
Flur : 15
Flurstücke : 170 – 191 und 238 – 240
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes befindet sich östlich der Stadt Zerbst/Anhalt. Der 
Vorhabenstandort ist verkehrstechnisch erschlossen. Der Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes grenzt 
unmittelbar an die Landesstraße L121. Die vorhandene Zufahrt 
ins Kieswerk soll auch weiterhin als Zufahrt genutzt werden.
Das Plangebiet umgeben folgende Nutzungen:
• im Norden: teilweise landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 

eine weitere Kiesabbaufläche und ein Sondergebiet für 
Windenergie

• im Osten: landwirtschaftliche Nutzfläche
• im Süden: landwirtschaftliche Nutzfläche
• im Westen: landwirtschaftliche Nutzfläche
Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befinden sich in westli-
cher Richtung und ausreichender Entfernung.
Ziel der Planung ist die langfristige planungsrechtliche Siche-
rung der Konversionsfläche, sowie die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-
photovoltaikanlage.
Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) wurde in Form ei-
ner zweiwöchigen Auslegung des Vorentwurfs, vom 07.11.2022 
bis 21.11.2022 durchgeführt (Beschluss BV/0531/2022). Die 
TöB wurden mit Schreiben vom 01.11.2022 zur Stellungnahme 
aufgefordert. Die eingegangenen Einwendungen, Anregungen 
und Hinweise wurden in die Entwurfsunterlagen eingearbeitet.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen den 
Offenlageunterlagen bei:
Umweltbericht (Stand April 2023, IVW Ingenieurbüro GmbH):
Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand bezüglich 
Vorbelastung, Empfindlichkeit, Entwicklungspotential für die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen/Biotope, Tiere, Boden, Wasser, 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter; den Entwicklungsprognosen 
bei Planumsetzung sowie den geplanten Maßnahmen zu Ver-
meidung, Verringerung und Ausgleich erheblicher Umweltaus-
wirkungen
Der Umweltbericht enthält für die folgenden Schutzgüter um-
weltbezogene Informationen:
• Boden
• Fläche
• Wasser, Klima und Luft
• Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
• Landschaft
• Mensch und menschliche Gesundheit
• Kultur- und sonstige Sachgüter
• Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern
Bestandteil der auszulegenden Unterlagen sind folgende um-
weltbezogenen Stellungnahmen zum Entwurf der des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 01/2022 „Freiflächen-
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Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Zerbst/Anhalt unter 
Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunal-
verfassungsgesetz Sachsen-Anhalt hingewiesen:
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund die-
ses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so 
ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die 
verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu 
bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge-
nehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.“

Zerbst/Anhalt, 11.07.2023

Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterschrieben
Bereitgestellt unter www.stadt-zerbst.de am 21.07.2023

Bekanntmachung der Stadt Zerbst/Anhalt

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 48  
„Altersgerechtes Wohnen Jeversche Straße“

Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat am 28.06.2023 in öf-
fentlicher Sitzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I 
S. 3634) i. V. m. § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) den Be-
bauungsplan Nr. 48 „Altersgerechtes Wohnen Jeversche Stra-
ße“ in der Fassung vom Mai 2023, bestehend aus Planzeich-
nung (Teil A) und textlichen Festsetzungen (Teil B), als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Der Satzungsbe-
schluss trägt die Beschluss-Nr. 0692/2023.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 48 „Altersgerechtes Wohnen Jeversche 
Straße“ in Kraft.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte gemäß § 13 a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunig-
ten Verfahren nach den Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB. Die Satzung wurde ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wurde von dem Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach  
§ 10 Abs. 4 abgesehen.
Das Satzungsgebiet befindet sich innerhalb der Kernstadt Zer-
bst/Anhalt, umfasst ca. 4.785m² und beinhaltet die folgenden 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte gemäß § 13 a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunig-
ten Verfahren nach den Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB. Die Satzung wurde ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wurde von dem Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach  
§ 10 Abs. 4 abgesehen. Auf die frühzeitige Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde nicht verzichtet. Die 
Aufstellung erfolgte im zweistufigen Verfahren.
Lageplan:

ALKIS November 2021 © LVermGeoLSA (www.lvermgeo.sach-
sen-anhalt.de) A18-223-2009-7

Das Satzungsgebiet befindet sich innerhalb der Kernstadt und 
umfasst das Quartier des „Kleinen und Großen Klosterhofes“. Es 
ist ca. 29.000m² groß und beinhaltet die folgenden Flurstücke in 
der Gemarkung Zerbst: Flur 27: Flurstück 44/3 Flur 28: Flurstück 
566 und Flur 31: Flurstücke 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 
63; 64; 65; 66; 67; 68/1; 69/1; 69/2; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 
77; 78; 79; 80; 81/1; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
93/1; 94/2; 94/3; 95; 96/1; 97,2; 97/3; 98; 99; 100/1; 100/2; 101; 
102; 103; 104; 105; 106/1; 106/2; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 
113/1; 113/2; 302; 303; 304; 305; 306; 307/1; 307/2; 307/3; 308 
(Teilfläche); 573 (Teilfläche); 608 (Teilfläche)
Ziel der Planung ist die Entwicklung des Quartiers Kleiner und 
Großer Klosterhof mit der Möglichkeit zur Nachverdichtung und 
der Schaffung eines attraktiven Quartiersplatzes im Bereich des 
Großen Klosterhofes. Dies dient der Steigerung der Aufenthalts-
qualität im Umfeld des neu geschaffenen Verwaltungssitzes der 
Stadt Zerbst/Anhalt im ehemaligen Zisterzienserinnenkloster. 
Eine geplante Durchwegung von der Puschkinpromenade über 
den Großen Klosterhof zur Breite dient der besseren fußläufigen 
Anbindung der Innenstadt an den Bahnhof und sorgt für eine 
Belebung des Quartiers und einer neuen Erlebbarkeit des histo-
rischen Zerbst. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über 
die Straße Breite. Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 45 
„Klosterhöfe“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB einschließlich Begrün-
dung von diesem Tage an im Bau- und Liegenschaftsamt der 
Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt, Verwaltungsgebäude Breite 86 
a, Zimmer 2.03 in 39261 Zerbst/Anhalt während der Dienstzei-
ten und nach Terminvereinbarung einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen. Es besteht außerdem die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in den Bebauungsplan auf der Internetseite der 
Stadt Zerbst/Anhalt unter www.stadt-zerbst.de über den Link 
Wirtschaft + Bauen, Stadtplanung, Bebauungspläne.
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts-
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen.
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„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund die-
ses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so 
ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die 
verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu 
bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge-
nehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.“

Zerbst/Anhalt, 11.07.2023

Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterschrieben
Bereitgestellt unter www.stadt-zerbst.de am 21.07.2023

Öffentliche Bekanntgabe des 
Referates Immissionsschutz, 
Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik,  
Umweltverträglichkeitsprüfung

zur Vorprüfung nach § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  
Agrarenergie Deetz GmbH & Co. KG auf Erteilung  
einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) einer Biogasanlage mit 
Biogasaufbereitung und -einspeisung am Standort in 
39264 Zerbst OT Deetz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Die Agrarenergie Deetz GmbH & Co. KG in 39264 Zerbst OT 
Deetz beantragte mit Schreiben vom 20.09.2022 beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 des 
BImSchG für eine
Biogasanlage (BGA) mit einer Durchsatzkapazität von 
25.900 t Rindergülle und 3.500 t Rindermist pro Jahr (bzw. 
80,55 t/Tag) in Verbindung mit einer Biogasaufbereitungs-
anlage (BGAA) zur Einspeisung von aufbereitetem Biogas 
durch eine Biogaseinspeiseanlage (BGEA) in das Gasnetz 
der Gemeinde Deetz
am Standort Zerbst OT Deetz
Gemarkung: Deetz

Flur: 16 Flurstück(e): 126, 138, 144, 153.
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rah-
men einer Vorprüfung nach § 7 UVPG festgestellt wurde, dass 
durch das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu befürchten sind, sodass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) erforderlich ist.
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens so-
wie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende we-
sentliche Gründe für die Feststellung:
-  Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind nicht zu er-
warten. Das nördlich des Vorhabenstandort in ca. 270 m Ent-
fernung befindliche Natura2000-Schutzgebiet DE 3939 301 
„Obere Nuthe-Läufe“ wurde zur Untersuchung potenzieller 
Stickstoffeinträge berücksichtigt, obwohl in diesem Gebiet 
keine Lebensraumtypen (LRT) nach FFH-RL vorkommen, die 
eine Stickstoffempfindlichkeit vorweisen. Die ersten stick-
stoffempfindlichen LRT liegen ca. 2,1 km östlich des Vorha-
benstandortes im o. g. Schutzgebiet.

-  Im Ergebnis der Prognose stellte sich heraus, dass die 
Gesamtzusatzbelastung an Stickstoffdepositionen im Be-
reich des o. g. Biotops innerhalb des Richtwerts von max.  

Flurstücke in der Gemarkung Zerbst: Flur 30: Flurstück 138; 277 
(Teilfläche)
Lageplan:

ALKIS August 2022 © LVermGeoLSA (www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de ) A18-223-2009-7
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzung für die Errichtung neuer Gebäude. In diesen Neu-
bauten, welche rückwärtig der unter Denkmalschutz stehenden 
Villa errichtet werden sollen, plant der Investor die Unterbrin-
gung von altersgerechtem Wohnen sowie die hierfür notwendi-
gen Räume für Verwaltung, Soziales und Gesundheit.
Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 48 „Altersgerech-
tes Wohnen Jeversche Straße“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
einschließlich Begründung von diesem Tage an im Bau- und 
Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt, Verwal-
tungsgebäude Breite 86 a, Zimmer 2.03 in 39261 Zerbst/Anhalt 
während der Dienstzeiten und nach Terminvereinbarung einse-
hen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Es besteht außer-
dem die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Bebauungsplan 
auf der Internetseite der Stadt Zerbst/Anhalt unter www.stadt-
zerbst.de über den Link Wirtschaft + Bauen, Stadtplanung, Be-
bauungspläne.
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts-
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Zerbst/Anhalt unter 
Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunal-
verfassungsgesetz Sachsen-Anhalt hingewiesen:
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verordnungen zu äußern. Dafür sollen Entwürfe der Schutzge-
bietsverordnungen im Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) 
sowie in den betreffenden Städten und Gemeinden zur Einsicht-
nahme ausliegen.
Alle Verfahrensunterlagen, welche die Stadt Zerbst/Anhalt be-
treffen, liegen vom 21. August bis einschließlich 22. Septem-
ber 2023 während der Sprechzeiten in der Stadtverwaltung 
Zerbst/Anhalt, Bau- und Liegenschaftsamt, Zimmer 2.03, Breite 
86a, 39261 Zerbst/Anhalt, zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Sprechzeiten:
Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
Zur gleichen Zeit liegen die Unterlagen bei der oberen Natur-
schutzbehörde des Landesverwaltungsamtes, Dessauer Straße 
70, 06118 Halle (Saale) zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Während dieser Zeiten kann bei der Stadtverwaltung Zerbst/
Anhalt oder bei der oberen Naturschutzbehörde Bedenken und 
Anregungen (Einwendungen) als Stellungnahme schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden. Die Stellungnahme ist 
fristgerecht eingegangen, wenn sie bis zum 06. Oktober 2023 
bei der Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt oder der oberen Natur-
schutzbehörde eingereicht wurde.
Parallel zu der herkömmlichen Form der Auslegung werden 
alle Verordnungsdokumente ein-schließlich der dazugehörigen 
Karten online unter https://www.online-beteiligung.de/LVWA-
altnsg-2023/ bereitgestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, 
Stellungnahmen über diesen Service online einzureichen. Eine 
zusätzliche schriftliche Einreichung ist nicht notwendig. Die hier 
bereitgestellten Dokumente entsprechen inhaltlich vollumfäng-
lich der gedruckten Fassung der Verordnung und stehen Ihnen 
auch zum Download zur Verfügung. Das Landesverwaltungsamt 
empfiehlt diesen Service zu nutzen.

Zerbst/Anhalt, 11.07.2023

gez. Andreas Dittmann                                        -DS-
Bürgermeister

Verf.-Nr.: 611-14AB2010 Dessau-Roßlau, den 05.06.2023
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Kühnauer-Str. 161
06846 Dessau-Roßlau

Bodenordnungsverfahren Straguth 
Öffentliche Bekanntmachung 
4. Änderungsanordnung 
zum Anordnungsbeschluss vom 10.10.2014

Durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Anhalt wurde mit Beschluss vom 10.10.2014 das Boden-
ordnungsverfahren Straguth angeordnet und zuletzt mit der  
III. Änderungsanordnung vom 15.03.2022 geändert.
Zu diesem Bodenordnungsverfahren ergeht folgendes:
Das Verfahrensgebiet des Bodenordnungsverfahrens Straguth 
wird gemäß § 63 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgeset-
zes (LwAnpG), in der Fassung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418), 
zuletzt geändert durch Artikel 136 des Gesetzes vom 10.August 
2021 (BGBl. I S. 3436), in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2008 (BGBL. I S. 2794), wie folgt geändert:
1. Aus dem Bodenordnungsverfahren Straguth wird folgendes 

Flurstück ausgeschlossen:

0,3 kgN/(ha*a) (Abschneidekriterium) für die Beurteilung der 
Stickstoffeinträge der Zusatzbelastung liegt. Die höchsten 
Konzentrationen an Stickstoffdepositionen treten zukünftig 
im Bereich des Anlagengeländes selbst auf. Erhebliche Be-
einträchtigungen durch Stickstoffdepositionen in geschütz-
ten Biotopen oder Lebensräumen nach FFH-RL können so-
mit ausgeschlossen werden.

-  Die Biogasanlage wird z. T. auf der Betriebsfläche der beste-
henden Tierhaltungsanlage sowie auf Flächen der benachbar-
ten Bahntrasse errichtet. Es findet keine zusätzlichen Inan-
spruchnahmen von Ackerböden statt. Im Zuge der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung ist die Pflanzung mehrerer heimischer 
Baumarten geplant. Ferner ist die Begrünung der Umwallung 
der Anlage mit heimischer Saatgutmischung geplant.

-  Im Zuge der Errichtung und des bestimmungsgemäßen Be-
triebs der geplanten Anlage ist mit keinen erheblich nachteili-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere 
die menschliche Gesundheit, zu rechnen. Die nächstgelege-
ne Wohnbaufläche ist mit ca. 600 m so weit vom Baustel-
lenbereich entfernt, dass nicht mit Beeinträchtigungen der 
Anwohner während der Aufstellung der Anlagen (v. a. durch 
Baulärm) gerechnet werden muss.

-  Im geplanten Anlagenbetrieb der Biogasanlage werden kei-
ne Energiepflanzen als Einsatzstoff eingesetzt, sodass keine 
belastenden Silosickersäfte auftreten. Sonstiges belastetes 
Niederschlagswasser, bspw. im Bereich des Feststoffdo-
sierers wird aufgefangen und dem Anlagenprozess wieder 
zugeführt. Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Ver-
sickerungen von kontaminiertem Niederschlagswasser kön-
nen somit ausgeschlossen werden.

-  Zusammenfassend wird festgestellt, dass durch das Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter zu erwarten sind. Wichtige Wechsel-
wirkungseffekte wurden bereits bei der Beschreibung der 
Auswirkungen zu den einzelnen Schutzgütern berücksich-
tigt. Die durch das Vorhaben beeinflussten Wirkungspfade 
innerhalb der einzelnen betrachteten Schutzgüter ergaben 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das jewei-
lige Schutzgut. Für das Schutzgut Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern sind somit keine erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Fest-
stellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zustän-
digen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die 
Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprüfen, ob die Vor-
prüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt 
worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Öffentliche Bekanntmachung des  
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Überarbeitung der Verordnungen der vor 1990  
ausgewiesenen Naturschutzgebiete in Sachsen-Anhalt -

Auslegung der Verordnungsentwürfe
Die Rechtsverordnungen der Naturschutzgebiete, die auf dem 
Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt vor dem 
1.Juli 1990 (Inkrafttreten des BNatSchG in den neuen Bundes-
ländern) ausgewiesen wurden, genügen nicht mehr den An-
sprüchen an eine zeitgemäße Verwaltung und sollen in aktuel-
les Recht überführt werden. Zudem haben in den vergangenen 
Jahrzehnten natürliche Prozesse die Landschaft verändert und 
neue Erkenntnisse erweiterten den Wissensstand in Ökologie 
und Naturschutz. Dies macht eine gründliche Überarbeitung 
der Verordnung und eine neue Festsetzung von circa 90 Natur-
schutzgebieten notwendig.
Die Überarbeitung der Verordnungen setzt ein öffentliches 
Beteiligungsverfahren voraus, in dem Eigentümer*innen, 
Bürger*innen, Trägern öffentlicher Belange, anerkannten Na-
turschutzvereinigungen und Interessengruppen die Möglichkeit 
gegeben wird, sich zu den Entwürfen der neuen Schutzgebiets-
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wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 5 
FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungs-
behörde berechtigt, zur Vorbereitung und Durchführung der 
Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, 
aber zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren berechtigt 
sind, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Mona-
ten – gerechnet vom ersten Tage der Bekanntmachung dieser 4. 
Änderungsanordnung – beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-
nung und Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau anzumelden. Diese 
Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von diesem 
zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ab-
lauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Der Inhaber eines solchen Rechtes muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich 
gelten zu lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt 
worden ist. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichne-
ten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorstehende 4. Änderungsanordnung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kühnauer 
Str. 161, 06846 Dessau-Roßlau, erhoben werden.

Im Auftrag
Tonn    - DS -

Die vorstehende 4. Änderungsanordnung und die Übersichts-
karte liegen
- in der Stadt Zerbst/Anhalt, Breite 86 a, 39261 Zerbst/Anhalt
- in der Stadt Barby, Marktplatz 14, 39249 Barby
- in der Stadt Gommern, Platz des Friedens 10, 39245 Gommern
- in der Stadt Möckern, Am Markt 10, 39291 Möckern
- in der Stadt Coswig (Anhalt), Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt),
- in der Stadt Dessau-Roßlau, Zerbster Straße 4, 06844 Des-

sau-Roßlau
- in der Stadt Aken, Markt 11, 06385 Aken/Elbe
- in der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Schlossstraße 1, 14827 

Wiesenburg/Mark
- und im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

Anhalt, Kühnauer Str. 161, 06846 Dessau-Roßlau
-     zwei Wochen lang nach ihrer Bekanntmachung zur Einsicht-

nahme für die Beteiligten während der Dienststunden aus.

Im Auftrag
Friedrich

Gemarkung Straguth, Flur 9, Flurstücke 232
Die Fläche des ausgeschlossenen Flurstückes beträgt 
0,7785 ha.

2. Zum Bodenordnungsverfahren Straguth werden folgende 
Flurstücke hinzugezogen:
Gemarkung Straguth, Flur 12, Flurstücke 21/6 und 23
Die Fläche der hinzugezogenen Flurstücke beträgt 3,6414 ha.
Das Bodenordnungsgebiet umfasst nunmehr eine Fläche 
von rd. 1.479 ha.
Eine Übersichtskarte mit den betroffenen Flurstücken zur  
4. Änderungsanordnung zum Bodenordnungsverfahren 
Straguth kann bei der Stadt/Gemeinde eingesehen werden.

3. Am Bodenordnungsverfahren sind neu beteiligt:
-   als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 

zum Bodenordnungsgebiet neu hinzugezogenen Flächen;
-   als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen 

Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht zum Bo-
denordnungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur 
Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Boden-
ordnungsgebietes mitzuwirken haben.

Begründung:
Das Bodenordnungsverfahren Straguth ist aufgrund der vorlie-
genden Anträge am 10.10.2014 gemäß § 56 LwAnpG einge-
leitet worden. Das Verfahren dient primär der Entflechtung der 
Rechtsbeziehungen, die durch die Kollektivierung der Landwirt-
schaft in der DDR entstanden sind.
Zu 1.
Für die auszuschließenden Flurstücke ist eine Bodenordnung 
entsprechend der Zielstellung des Anordnungsbeschlusses vom 
10.10.2014 nicht erforderlich.
Zu 2.
Die Hinzuziehung der aufgeführten Flurstücke erweist sich als 
notwendig und zweckmäßig, um die eigentumsrechtliche Rege-
lung umfassender gestalten zu können. Es verbessern sich die 
Möglichkeiten der Zusammenlegung von Eigentumsflächen der 
bereits am Verfahren beteiligten Grundeigentümer.
Zeitweilige Einschränkung des Eigentums
Von der Öffentlichen Bekanntmachung dieser 4. Änderungsa-
nordnung bis zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes 
gelten folgende (zeitweilige) Eigentumsbeschränkungen:

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche 
Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Uferge-
hölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle 
Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 
Nr. 3 FlurbG)

d) Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5 FlurbG).

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
können sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand 
nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Bo-
denordnung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen wor-
den, muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf 
Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu d) vorgenom-
men worden, kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass 
derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlich-
tete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
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Öffentliche Bekanntmachung

Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
„Bodenordnungsverfahren Zuchau-Sachsendorf“, Salzlandkreis 014

Ladung zum Ausschlusstermin nach § 59 Absatz 2 FlurbG
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten und zur Bekanntgabe 
wird bestimmt auf den

13. Oktober 2023 um 10.00 Uhr
im Bürgerhaus Zuchau

August-Bebel-Straße, 39240 Barby Ortsteil Zuchau
Zu diesem Termin werden die Beteiligten hiermit geladen. Sie 
können Widerspruch gegen den Inhalt des Flurbereinigungs-
planes zur Vermeidung des Ausschlusses nur in diesem Termin 
vorbringen. Hierauf und auf die Auslegung des Flurbereinigungs-
planes wird besonders hingewiesen.
Beteiligte, die mit den Festsetzungen und Regelungen des 
Flurbereinigungsplanes einverstanden sind, brauchen zu 
diesem Termin nicht zu erscheinen.
Zur Einsichtnahme für die Beteiligten liegen die Unterlagen vom 
09.10.2023 bis 11.10.2023 in der Zeit von 10.00-12.00 Uhr und 
von 13.00-18.00 Uhr im Bürgerhaus Zuchau, August-Bebel-
Straße, 39240 Barby Ortsteil Zuchau aus. In dieser Zeit stehen 
Angehörige des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 

Forsten Mitte zur Auskunftserteilung und zur Erläuterung des 
Flurbereinigungsplanes zur Verfügung.
In der Zeit vom 04.10.2023 bis 06.10.2023 liegen die Unterlagen 
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanz-
leben-Börde während der Dienststunden zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten aus.
Beteiligte können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche Voll-
macht auszuweisen und diese der Flurbereinigungsbehörde auf 
Anforderung zu übergeben.
Für die Beteiligten erfolgt die Bekanntgabe des Flurbereini-
gungsplanes im Anhörungstermin. Widersprüche gegen den 
Flurbereinigungsplan sind zur Vermeidung des Ausschlusses 
ausschließlich im o. a. Anhörungstermin vorzubringen. Auszüge 
werden den Beteiligten zugestellt.

Im Auftrag
gez. André Stapel

Nachruf
Tief betroffen müssen wir Abschied nehmen vom Zerbster Ehrenbürger

Herrn Walter Tharan

Mit Herrn Walter Tharan verlieren wir einen engagierten Menschen, der viele bleibende Spuren in der Stadt Zerbst/Anhalt hin-
terlassen hat.
Mit seinem ehrenamtlichen Engagement zur Rettung der Zerbster Stadtkirche St. Nicolai sowie seinem besonderen Verdienst 
um die Sanierung des Francisceums und zur Schaffung des Umweltzentrums Ronney als Stätte der generationenübergreifenden 
Umweltbildung wird er uns besonderer in Erinnerung bleiben.
Weit über 25 Jahre war er in der Stadt- und Kreispolitik engagiert und hat sich für das Gemeinwohl eingesetzt.

Wir werden Walter Tharan als geschätzten und engagierten Menschen in guter Erinnerung behalten.
In Dankbarkeit für die Jahre der Zusammenarbeit und Unterstützung der Zerbster Belange bewahren wir ihm ein ehrendes 
Andenken.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen hinterbliebenen Familienangehörigen.

  Andreas Dittmann       Wilfried Bustro
  Bürgermeister Stadt Zerbst/Anhalt     Stadtratsvorsitzender
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Besonderer Auftakt für die Fasch-Festtage: Land fördert Ausstellung

Einen besonderen Auftakt be-
kamen die 17. Internationalen 
Fasch-Festtage schon vor 
dem eigentlichen Eröffnungs-
konzert. Am Gedenkstein nahe 
dem früheren Wohnort des 
langjährigen Zerbster Hofka-
pellmeisters Johann Friedrich 
Fasch (1688-1758) erklang 
die Fasch-Fanfare von Steffen 
Schleiermacher als Einstim-
mung auf das Musikfestival, 
aber auch das, was Sebastian 
Putz im Gepäck hatte.

Sachsen-Anhalts Kulturstaats-
sekretär übergab Bürgermeis-
ter Andreas Dittmann (SPD) 
den Fördermittelbescheid über 
50.000 € für das Ausstellungs-
projekt „300+2 Jahre Fasch in 
Zerbst“. Sebastian Putz wür-
digte das Engagement der 
Stadt und der Internationalen 
Fasch-Gesellschaft um das 
Werk des Barockkomponis-
ten, der von 1722 an 36 Jahre 
am Zerbster Hof tätig war.
Der Bürgermeister dankte dem 

Land für diese Zuwendung 
zum insgesamt auf 75.000 € 
veranschlagten Projekt, das 
im Museum der Stadt Zerbst/
Anhalt umgesetzt wird.
Die Sonderausstellung soll zu 
den Zerbster Kulturfesttagen 
2024 eröffnet werden, eine 
Medienstation zudem dann 
dauerhaft im Museum Infor-
mationen zu Fasch und sei-
nem Wirken vermitteln. 
Außerdem können moderne 
Vitrinen angeschafft und die 

Beleuchtung verbessert wer-
den, die über die Ausstellung 
hinaus für mehr Attraktivität 
sorgen.
Eröffnet wurden die 17. Inter-
nationalen Fasch-Festtage 
dann mit einem Konzert des 
amerikanischen Ensembles 
und diesjährigen Fasch-Preis-
trägers Tempesta di Mare in 
der Stadthalle. (Mehr zum vier-
tägigen Festival in der kom-
menden Ausgabe.) 
Fotos (2): Helmut Rohm

Weinberg und Lüttge Brüderstraße: Freigabe nach grundhaftem Ausbau
Nach abgeschlossenem 
grundhaften Ausbau wurden 
die Zerbster Straßen Lüttge 
Brüderstraße und Weinberg im 
Beisein von Bürgermeister An-
dreas Dittmann (SPD) wieder 
für den Verkehr freigegeben.
Insgesamt 514.000 € wurden 
in den am 21. Oktober 2021 
begonnenen Ausbau von  
200 m Weinberg investiert. Mit 
329.300 € wurde das Projekt 
aus dem Stadtumbau-Pro-
gramm gefördert, 184.700 € 
kamen aus dem städtischen 
Haushalt dazu. Bauausfüh-
rende Firma war die Bau und 
Haustechnik Bad Düben.
So auch bei der Lüttgen Brü-
derstraße, deren grundhafter 
Ausbau auf 250 m Länge am 
10. November 2022 begon-
nen hatte. 516.700 € kostete 
dieses Projekt insgesamt und 
wurde mit rund 294.000 € ge-
fördert. 
Bei beiden Straßen wurden 
Trink- und Abwasserleitun-

gen, Regenentwässerung und 
Straßenbeleuchtung komplett 
erneuert. Die Fahrbahnen er-
hielten eine Asphaltdecke, die 
Gehwege Betonsteinpflas-

ter. Beim Ausbau der Stra-
ßen waren baubegleitende 
archäologische Untersuchun-
gen und Kampfmittelsondie-
rung notwendig. Kampfmit-

tel  (z. B. Munition aus dem  
2. Weltkrieg). wurden nicht ge-
funden. Aufgrund des Alters 
der Straße Weinberg waren 
die Bestandsunterlagen un-
vollständig. 
Es wurde erst im Laufe der 
Baumaßnahme festgestellt, 
dass verschiedenste Medien-
leitungen die Baumaßnahme 
behindern. Diese mussten 
teilweise im laufenden Betrieb 
umverlegt werden, um die An-
wohner weiterhin versorgen zu 
können. 
Dies in Verbindung mit Ausfäl-
len durch die Corona-Pande-
mie führte zu Verzögerungen 
im Bauablauf.
In beiden Straßen gilt nun 
Parkverbot und absolutes 
Halteverbot im Kurvenbereich 
beim Francisceum. Für die 
Anwohner der Lüttge-Brü-
derstraße und des Weinbergs 
wurden aber auch Parkflächen 
angelegt.

Im Beisein von Bürgermeister Andreas Dittmann erfolgte die 
Freigabe von Weinberg und Lüttger Brüderstraße nach grund-
haftem Ausbau. Foto: Stadt Zerbst/Anhalt
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Stadtseniorenbeirat lädt zu  
Präventionsveranstaltung  
„Gefahren an Haustür und am Telefon“

Der Seniorenbeirat der Stadt 
Zerbst/Anhalt lädt zu einer 
Präventionsveranstaltung in 
Zusammenarbeit mit dem Po-
lizeirevier Anhalt-Bitterfeld am 
Donnerstag, dem 27. Juli, 
um 10 Uhr im Katharina-Saal 
der Stadthalle Zerbst/Anhalt 
zum Thema „Potentiellen Ge-
fahren an der Haustür und 
am Telefon“ ein. In diesem 
Zusammenhang erhalten die 
Teilnehmer einen Überblick 

über gängige Tricks und Täu-
schungen der Täter (unter an-
derem Themen wie falscher 
Polizeibeamter, Enkeltrick, 
falsche Gewinnversprechen, 
Handtaschendiebstahl). Die 
Polizei gibt Handlungsemp-
fehlungen und der Ablauf einer 
Anzeigenerstattung wird näher 
erläutert.
Anmeldungen sind im Vorfeld 
nicht erforderlich.

Ihre Medienberaterin vor Ort

0171 2169588
m.wolf@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Mareike Wolf

Elf bunte Volksfest-Tage in Zerbst/Anhalt
Das Zerbster Heimat- und 
Schützenfest - Sachsen-
Anhalts längstes Volksfest 
- erwartet vom 28. Juli bis 
zum 7. August die Besu-
cherinnen und Besucher im 
Schlossgarten. Vom traditi-
onellen Fassbieranstich auf 
der Festwiese zur Eröffnung 
bis zum großen Abschluss-
feuerwerk gibt es eine bunte 
Vielfalt an Unterhaltung für 
große und kleine Gäste - 
getreu dem Motto „und jetz 
jeht’s los“.
Im Zentrum steht der Ver-
gnügungspark mit 69 ganz 
verschiedenen Angeboten. 
Bewährtes und Beliebtes 
wie auch Neuheiten sind 
hier zu finden. Mit dem  

65. Reit-, Spring- und Fahr-
turnier und der 120. Zerbster 
Pferdemarktlotterie stehen 
zwei besondere Jubiläen im 
vielseitigen Festprogramm, 
das von bewährten Partnern 
gestaltet wird. Eine Premi-
ere erlebt das „Lied fürs 
Zerbster Heimatfest“, das 
im Rahmen der Eröffnung 
gekürt wird. Mit einer neuen 
und besseren Ausschilde-
rung, neuen Lichterketten 
und neuen Mülltonnen hat 
die Stadt zusätzlich in mehr 
Service und Attraktivität auf 
dem Festplatz investiert.
Das ganze Programm und 
viele weitere Informationen 
gibt es auf den nächsten 
Seiten.

Bewährtes und Neuheiten erwarten die Besucherinnen und 
Besucher auf dem Zerbster Heimat- und Schützenfest. 
Foto: Helmut Rohm

Programm des Zerbster  
Heimat- und Schützenfestes  
vom 28. Juli bis 07. August 2023

Freitag, 28.07.
08:30 Uhr Zerbst/Anhalt, Ziegenberge

Dressur Fahren alle Klassen bis ca. 17:00 Uhr
ca. 10:30 Uhr Zerbst/Anhalt, Ziegenberge

Eröffnung und Grußwort des Bürgermeisters 
zum 65. Reit-, Spring- und Fahrturnier

18.00 Uhr Eröffnung des Vergnügungsparks
19:00 Uhr Sitzungssaal Rathaus, Eröffnung der Gewinn-

ausstellung der 120. Pferdemarktlotterie
anschließend Proklamation der Schützenkönige 2023 auf 

der Schloßfreiheit
19:00 Uhr Schloßfreiheit - Schützengilde 1397 e.V.

Tombola und Preisschießen mit dem Luftgewehr
19:30 Uhr Eröffnungszug der Ehrengäste und des Bür-

germeisters der Stadt Zerbst/Anhalt von der 
Schloßfreiheit mit dem Lindauer Spielmanns-
zug und der Schützengilde Zerbst 1397 e.V. 
zur Festwiese
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Dienstag, 01.08.
14:00 - 
16:00 Uhr

Sonderfahrten der Schausteller für Menschen 
mit Handicap

18:00 Uhr Schloßfreiheit, Tombola und Preisschießen mit 
dem Luftgewehr

ab 19.30 Uhr Festwiese
Eröffnung des Zerbster Heimat- und Schüt-
zenfestes durch den Bürgermeister Andreas 
Dittmann „... und jetz jeht´s los...“. Das „Lied 
für’s Zerbster Heimatfest“ wird gekürt. Die Zer-
bster Band „The Artcores“ rundet den Abend 
ab.

danach Tom’s Biergarten – Afterparty mit Musik aus 
der Konserve

19:30 Uhr - 
24:00 Uhr

Biergarten „Schloßfreiheit“ – Flunder by Jörg 
Hering, Folk-Music & eigene Songs

Sonnabend, 29.07.
ganztägig Zerbst/Anhalt, Magdeburger Str.

Dressurreiten bis zur Klasse S
ab 08:30 Schlossgarten

Springprüfungen der Kl. E – M
14:00 Uhr Vorführung der Voltigiergruppe des RFV „St. 

Laurentius“ Zerbst e.V.
ab 09:30 Bonescher Teich

Geländefahren der Ein-, Zwei- und Vierspän-
ner

08:45 Uhr - 
17:00 Uhr

Sporthalle der Ganztagsschule „Ciervisti“, 
Fuhrstraße 40
4. Pokalturnier der Stadtwerke Zerbst zum 
Heimat- und Schützenfestturnier Badminton 
des TV „Gut Heil“ Zerbst e.V.

18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 
mit dem Luftgewehr

19:30 Uhr Biergarten „Schloßfreiheit“ – PADROXX aus 
Halle/Saale, Rock, Pop & Tanzmusik

21:00 Uhr Festwiese – Tom’s Biergarten – Partyabend mit 
„FourRock“ – der Partyband aus dem Mans-
felder Land

Sonntag, 30.07.
ab 08:30 Uhr Ziegenberge

Hindernisfahren der Ein-, Zwei- und Vierspän-
ner bis Klasse S

ab 08:30 Uhr Dressurplatz Magdeburger Straße
Dressurprüfungen der Reitpferde bis zur Klas-
se S
Schlossgarten
Springprüfungen bis zur Klasse S

14:00 Uhr Spektakuläres Hindernisfahren der Vierspän-
ner Klasse S

15:30 Uhr Großer Preis der Stadt Zerbst/Anhalt, Sprin-
gen der Klasse S

10:00 Uhr Festwiese – Biergarten - Frühschoppen mit 
Micha und „Die Kleine Blasmusik“ – Teil des 
Stadtblasorchesters Köthen

14:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Kaffeenachmittag mit 
Kuchen aus der Zerbster Schlosskonditorei 
und Stargast Jan Sichting (Saxofon)

18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 
mit dem Luftgewehr

21:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Partyabend mit Mu-
sik aus der Konserve

Montag, 31.07.
18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 

mit dem Luftgewehr
18:00 Uhr Schloßfreiheit – Haxenessen aus dem Holz-

backofen im Biergarten „Schloßfreiheit“ bis 
20:30 Uhr

20:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Musik aus der Kon-
serve

18:00 Uhr Schloßfreiheit – Haxenessen aus dem Holz-
backofen im Biergarten „Schloßfreiheit“ bis 
20:30 Uhr

20:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Musik aus der Kon-
serve

Mittwoch, 02.08. Familientag auf der Festwiese
09:00 Uhr Festwiese - Biergarten – Großer Kindertag
09:30 Uhr u. 
10:30 Uhr

Puppentheater „Rabatz“

Mit Auftritt von Kindern des Tanzclub Zerbst, 
Nachwuchs der Zerbster Kinder- und Jugend-
feuerwehr, Kinder- und Jugendbeirat der Stadt 
Zerbst/Anhalt, Kinderschminken, Kutsch-
fahrten durch den Schlossgarten. Außerdem 
dabei: Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die 
Polizei und die Deutsche Lebensrettungsge-
sellschaft (DLRG) mit Rettungsboot und Ret-
tungsdienst mit einem echten Rettungswagen 
– alles zum Erkunden und Anfassen
anschl. Nudeln mit Tomatensoße und rote 
Brause

10:00 Uhr Verlosung Fotoshooting „Plakatgesicht 2024“
14:00 Uhr Katharina-Saal, Stadthalle – musikalischer 

Nachmittag
• mit „Dagmar Frederic & Die Schlagerpilo-
ten“ und dem Bühnen-, Tanz- und Showverein 
O`Blue e.V. – Einlass ab 13:00 Uhr

18:00 Uhr Schloßfreiheit, Tombola und Preisschießen mit 
dem Luftgewehr

18:00 Uhr Schloßfreiheit – Haxenessen aus dem Holz-
backofen im Biergarten „Schloßfreiheit“ bis 
20:30 Uhr

20:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Musik aus der Kon-
serve

Donnerstag, 03.08.
18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 

mit dem Luftgewehr
18:00 Uhr Schloßfreiheit – Haxenessen aus dem Holz-

backofen im Biergarten „Schloßfreiheit“ bis 
20:30 Uhr

19:30 Uhr Biergarten „Schloßfreiheit“ – Salsa-Nacht mit 
„Panamena Son“

21:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Live-Musik mit Antje 
und Conny von „Ventura Vox“

22.30 Uhr Festplatz, Raketenabend
danach Party im Biergarten auf der Festwiese
Freitag, 04.08.
18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 

mit dem Luftgewehr
20:00 Uhr Biergarten „Schloßfreiheit“ – KiKi & The Beat-

kings, Rock’n’Roll and Rockabilly
21:00 Uhr Festwiese – Biergarten - House & Club Mucke 

mit den DJ’s Rick und Fabian Niese, Stargast 
des Abends: Jan Sichtig (Saxofon)

Sonnabend, 05.08.
18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 

mit dem Luftgewehr
19:30 Uhr Biergarten „Schloßfreiheit“ – Anno-nym, Rock, 

Pop und Punkmusik aus dem Harz
21:00 Uhr Festwiese - Biergarten – Heimatfest-Schla-

gernacht mit Oliver Thomas und dem Show-
Verein O’Blue sowie DJ Deddi

Sonntag, 06.08.
09:45 Uhr Stadthalle, Skat -Turnier

Anmeldung ab 08:45 Uhr – 09:30 Uhr / Spiel-
beginn 10:00 Uhr

10:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Frühschoppen mit 
Dings & Bums und deftigen Eisbeinen aus der 
Feldküche
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Pferdemarktlotterie im Jubiläums-Jahrgang

10:00 Uhr Biergarten „Schloßfreiheit“ – Frühschoppen 
mit leckerem Kesselgulasch und mit DJ Taifun

14:00 Uhr Festwiese – Biergarten – Große Jubiläumspar-
ty mit Kaffee und Kuchen aus der Schlosskon-
ditorei: 20-jähriges Bühnenjubiläum von Martin 
„Zimmi“ Zimmermann mit Stargast Wolfgang 
Schwalm (Wildecker Herzbuben)

18:00 Uhr Schloßfreiheit - Tombola und Preisschießen 
mit dem Luftgewehr

18:00 Uhr Biergarten „Schloßfreiheit“ – Karibischer 
Abend mit „Leonardo & Orlando“

21:00 Uhr Festwiese – Biergarten –
 Abschlussparty mit der Party-Rockband 
„Excelsis“

22:30 Uhr Festplatz „Ein Himmel 
voller Farben und Musik“
großes Abschlussfeuer-
werk

danach Festwiese – Biergarten – 
die Party geht weiter

Montag, 07.08. Familientag auf der 
Festwiese
15:00 Uhr Rathaussaal - Ziehung der 

Gewinne aus der 
120. Pferdemarktlotterie

19:00 Uhr Festwiese - Biergarten – 
Nietenball mit Musik aus 
der Konserve

Öffnungszeiten des Festplatzes zum Zerbster  
Heimat- und Schützenfest 2023
Freitag, den 28.07. von 18:00 bis 24:00 Uhr
Samstag, den 29.07. von 14:00 bis 24:00 Uhr
Sonntag, den 30.07. von 12:00 bis 23:00 Uhr
Montag, den 31.07. von 14:00 bis 23:00 Uhr
Dienstag, den 01.08. von 14:00 bis 23:00 Uhr
Mittwoch, den 02.08. von 14:00 bis 23:00 Uhr
Donnerstag, den 03.08. von 14:00 bis 24:00 Uhr
Freitag, den 04.08. von 14:00 bis 24:00 Uhr
Samstag, den 05.08. von 14:00 bis 24:00 Uhr
Sonntag, den 06.08. von 12:00 bis 24:00 Uhr
Montag, den 07.08. von 14:00 bis 20:00 Uhr

Zusatzinformationen:
Tourist-Information, Markt 11
Tel.-Nr. 03923 2351
Montag bis Freitag 09:00 - 12:30 Uhr

13:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 13:00 Uhr
Organisationsbüro: Christian Neuling
Tel.: 03923 754220
vom 28.07. bis 07.08.2023
täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr

Lose hier erhältlich! • Lose hier erhältlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lose hier erhältlich! • Lose hier erhältlich!

 120. 

Preis: 2,50 €VIEL GLÜCK!

  ZERBSTER  
PFERDEMARKTLOTTERIE 2023

Originallos  

der  120. 

Für die 120. Zerbster Pferdemarktlotterie wurde am 15. 06. 2023 unter dem Akten zeichen 
201.3.4–12251/05130/23/001 die Erlaubnis zur Veranstaltung vom Landesverwaltungsamt  
Sachsen-Anhalt erteilt. Die öffentliche Ziehung erfolgt am 07. August 2023, um 15.00 Uhr 
im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt, unter notarieller Aufsicht. 
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!Hauptpreis: 1 PKW - Skoda Fabia, 5-türige Limousine in Energy-Blau 
2. Preis: 1 E-Bike  3. Preis: 1 Reisegutschein 

weitere 297 Sachgewinne für Haushalt, Freizeit, Garten und Vergnügen sowie 300 Bargeldgewinne.

Glücksspiel kann süchtig machen. Beratung unter 0800 1 37 27 00 und www.spielen-mit-verantwortung.de; Spielteilnahme ab 18 Jahre.

(Änderungen vorbehalten)

Es war ein schwerer Weg, aber am Ende war er erfolgreich. Die 1878 gegründete Zerbster Pferdemarktlotterie kann stattfinden und 
erlebt ihren 120. Jahrgang. 
Der Zerbster Verkehrsverein führt auf Grundlage einer entsprechenden vertraglichen Regelung die Lotterie im Auftrag der Stadt 
durch.
30000 Lose stehen zum Verkauf. 600 Sach- und Geldpreise gibt es zu gewinnen.
Erster Preis ist ein Skoda Fabia (auf dem Foto mit v.l. Sebastian Riehl, Geschäftsführer des Zerbster Autohauses Riehl, Marco 
Paul, Verkehrsvereinsvorsitzender, und Vereinsgeschäftsführerin Andrea Solbrig). Ein E-Bike und ein Reisegutschein sind 2. und  
3. Hauptpreis. Die Gewinnausstellung im Rathaussaal an der Schloßfreiheit (auch per Fahrstuhl erreichbar) wird am Freitag, 28. Juli, 
um 19 Uhr eröffnet. Am Montag, 7. August, findet um 15 Uhr an selber Stelle die öffentliche Ziehung der Gewinne statt.

 Fotos: Verein
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Turnier zum Zerbst Heimat- und  
Schützenfest 2023
zum Heimatfest-Skatturnier 2023 laden ein
Veranstalter: die Stadt Zerbst/Anhalt
Schirmherr: Bürgermeister der Stadt Zerbst/Anhalt,

Herr Dittmann
Ausrichter: Zerbster Skatverein
Spieltag: 06. August 2023
Spielort: Stadthalle - Katharina-Saal
Startgeld: 10,00 EURO
Abreizgeld: 1. bis 3. verlorenes Spiel 0,50 EURO

jedes weitere verlorene Spiel 1,00 EURO
Austragungs-
modus:

2 Serien a`48 Spiele am Vierer-Tisch, -Zeitli-
mit 2 Stunden und 15 Minuten je Serie

Spielzeit 1. Serie 10:00 Uhr bis 12:15 Uhr
2. Serie 12:45 Uhr bis 15:00 Uhr

Spielbedingungen: Es gelten die Skatordnung und die Skat-
wettspielordnung des DSKV e.V.

Spielkarten: Französisches Blatt mit deutschen Farben
Preise: Startgelder kommen in vollem Umfang zur 

Auszahlung
Siegerpokal

Anmeldung: erfolgt am 06. August 2023
von 08:15 Uhr bis 09:30 Uhr
in der Stadthalle Zerbst/Anhalt

Auskünfte: Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt,
Frau Kluge: Tel.-Nr. 03923/754-111

Siegerehrung nimmt der Schirmherr Herr Bürgermeister Andreas 
Dittmann vor.

Andreas Dittmann
Bürgermeister

Musikalische Stars  
beim Heimatfest-Seniorennachmittag
Musikalische Stars werden 
zum traditionellen Senioren-
nachmittag anlässlich des 
Zerbster Heimat- und Schüt-
zenfestes am Mittwoch, dem 
2. August, auf der Bühne der 
Stadthalle stehen. Dabei sind 
die DDR-Showlegende Dag-
mar Frederic. Wer die Enter-
tainerin schon einmal in ihren 
Programmen erleben konn-
te, wird diese vielseitige und 
stimmgewaltige Powerfrau 
nicht so schnell vergessen. 
Sie besticht in ihren Auftritten 
mit Schlagfertigkeit, Anmut, 
Eleganz und Bühnenpräsenz. 
Mit ihrem umfangreichen Re-
pertoire bedient diese „Show 
Lady“ musikalische Wünsche 
in jeder Hinsicht.
Ebenfalls mit dabei die „Schla-
gerpiloten“ (Kevin Marx und 
Stefan Peters), die derzeit zu 
den angesagtesten Schlager-

gruppen Deutschlands gehö-
ren. Das „Sommer-Sonnen-
Feeling“ der „Schlagerpiloten“ 
holt sogar Couchpotatoes ab 
und lockt die Sonne an Re-
gentagen hinter den Wolken 
hervor. Mit Können, Charme 
und Humor singen sich die 
beiden Entertainer in die Her-
zen des Publikums.
Außerdem werden die Mädels 
vom Show-Verein „O‘ Blue“ 
mit ihren Tanzeinlagen zum 
Gelingen der Veranstaltung 
beitragen.

Eintrittskarten für den Seni-
orennachmittag zum Zerbster 
Heimatfest am 2. August gibt 
es zum Preis von 35 Euro in 
der Zerbster Tourist-Informa-
tion auf dem Markt. Enthalten 
ist wie immer ein Kaffee-Ge-
deck. Beginn ist 14 Uhr, Ein-
lass ab 13 Uhr.

Gesucht wird  
das „Heimatfestplakat-Kind 2024“
Die im vorigen Jahr erstmal 
durchgeführte Mitmach-Akti-
on für das „Heimatfestplakat-
Kind“ war ein Erfolg und soll 
zum diesjährigen Volksfest 
wiederholt werden. Das gra-
fische Erscheinungsbild 2024 
soll auch wieder ein Kind prä-
gen, das in der Einheitsge-
meinde Stadt Zerbst/Anhalt 
zu Hause ist.
Für das „Heimatfestplakat-
Kind 2024“ sind dafür Mäd-
chen und Jungen im Alter 
von sieben bis 14 Jahren ge-

sucht. Bis zum Freitag, dem  
28. Juli, 12 Uhr, können El-
tern ihre Kinder per E-Mail an 
info@stadt-zerbst.de anmel-
den. Anzugeben sind Name, 
Vorname, Anschrift und Tele-
fonnummer.
Die Auslosung (ein Gewin-
ner und zwei Ersatzkandida-
ten) erfolgt beim Kindertag in 
Tom’s Biergarten am 2. August 
um 10 Uhr. Am selben Tag er-
folgen die Fotoaufnahmen auf 
dem Festplatz.

Verkehrseinschränkungen  
zum Zerbster Heimat- und Schützenfest
In der Zeit vom Mittwoch, 
19. Juli 2023 von 07:00 Uhr 
bis zum Montag, 07. August 
2023 bis 20:00 Uhr ist auf 
Grund der Durchführung des 
Zerbster Heimat- und Schüt-
zenfestes 2022 die Schloßfrei-
heit für den Durchgangsver-
kehr gesperrt.
Für Anwohner der Schloßfrei-
heit 3 - 21 (außer Schloßfrei-

heit 10 und 12) und des Ro-
senwinkels ist die Durchfahrt 
frei. Der Wächtergang ist über 
die Einmündung B184 Einfahrt 
Schlüsseldienst Jahn nur für 
Anlieger (Anwohner und Gara-
genbesitzer) für Fahrzeuge zu 
nutzen.
Der Parkplatz Schloßfreiheit 
ist für den gesamten Zeitraum 
gesperrt.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88 www.LW-fl yerdruck.de
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Veranstaltungen  
in der Stadt Zerbst/Anhalt und 
ihren Ortschaften

22.07.2023
13:00 Uhr Skat spielen im Skat-Club 2022, Gaststätte Erho-

lung
22.07.2023
18:00 Uhr Sommermusik mit Kirchenmusiker Steffen Klimmt 

und Gästen, Bornum, Ev. Kirche
23.07.2023
14:00 Uhr Sommermusik mit Kirchenmusiker Steffen Klimmt 

und Gästen, Straguth, Ev. Kirche
27.07.2023
10:00 Uhr Präventionsveranstaltung „Gefahren an Haustür 

und Telefon“, Zerbst, Katharinasaal der Stadthalle
28.07.-07.08.23

Zerbster Heimat- und Schützenfest, Zerbst, 
Schlossgarten und Schloßfreiheit

29.07.2023
11:00-
17:00 Uhr

Blicke über das Zerbster Heimatfest, die Stadt und 
das Umland - Exklusive Ausblicke von der Aus-
sichtsplattform des Schlosses, Zerbst, Schloss

02.08.2023
14:00 - 
17:00 Uhr*

Konzert Dagmar Frederic & Die Schlagerpiloten, 
Zerbst, Katharinasaal der Stadthalle

04.08.2023
19:00* Film in der Fabrik, Zerbst, Essenzen-Fabrik
05.08.2023
11:00-
17:00 Uhr*

Sonderführungen durch die Ausstellungen in den 
neuen Räumen im Haupttrakt, Zerbst, Schloss

06.08.2023
10:00 Uhr* Skatturnier zum Zerbster Heimat- und Schützen-

fest 2023, Zerbst, Katharina-Saal der Stadthalle
12.08.2023
14:00 Uhr* Öffentliche Stadtführung, Zerbst, Tourist-Informa-

tion
12.08.2023
15:00 Uhr Sommermusik mit Kirchenmusiker Steffen Klimmt 

und Gästen, Deetz, Dorfkirche
12.08.-13.08.2023
* Kreativtage des Kulturaktion e.V.: PapierKunst mit 

Vernissage am 13.08.2023 um 16:00 Uhr Leitz-
kau, Kreativhaus am Schlosspark

18.08.2023
19:00 Uhr Vortrag Herr Dr. Fach „Funde aus der Kirchenge-

schichte Walternienburgs“, Arche Walternienburg

Stadt bietet Werbeflächen zum Heimat- und 
Schützenfest an
Für die eigene Firma, den Ver-
ein oder ähnliches werben und 
gleichzeitig zu einem noch at-
traktiveren Bild des Festgelän-
des beitragen – diese Möglich-
keit bietet die Stadtverwaltung 
in diesem Jahr erstmals Inte-
ressierten zum Zerbster Hei-
mat- und Schützenfest an.
40 Bauzaunfelder, die auf dem 
Gelände des Vergnügungs-
parkes im Schlossgarten zum 
Einsatz kommen, stehen dafür 
zur Verfügung. 
Jedes Feld hat eine Fläche von 
3,50 m x 2,00 m. Die anzubrin-

gende Werbung sollte wind-
durchlässig sein.
Die Werbung hängt in der Zeit 
des Zerbster Heimat- und 
Schützenfestes vom 28. Juli 
bis zum 07. August 2023. Pro 
Werbefläche fallen Gebühren 
von 119 € an. Interessierte, die 
dieses Angebot nutzen möch-
ten, können sich in der Stadt-
verwaltung wenden an Chris-
tian Neuling, Telefon (03923) 
754-220 oder E-Mail 
christian.neuling@
stadt-zerbst.de.

* versehene Veranstaltungen sind eintrittspflichtig. Informationen 
erhalten Sie auch in der Tourist-Information, Markt 11, 39261 
Zerbst/Anhalt, Tel.-Nr.: 03923 2351, oder bei den Veranstaltern.
Alle Veranstaltungen im Stadtgebiet finden Sie unter:
www.stadt-zerbst.de/de/veranstaltungskalender.html
Gerne veröffentlichen wir Ihre Veranstaltungen im Amtsblatt und 
im Veranstaltungskalender der Stadt.
Bitte senden Sie die Veranstaltungsinformationen an gerit.ber-
zau@stadt-zerbst.de oder teilen Sie diese telefonisch mit unter 
03923 754-155.

Kreativtage vom 12. bis 13.08.2023
im Kreativhaus Leitzkau, am Schlosspark 

Wir laden herzlich ein zum Thema:

PapierKunst 

In diesem Jahr dreht sich alles ums Papier. Geklebt, genäht, 
geschöpft - es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten mit Papier 
zu arbeiten. Bedrucktes vergilbtes Papier aus alten Büchern, 

Transparentpapier, geschöpftes oder bemaltes Papier - 
verarbeitetes Papier erzählt eine Geschichte und bietet unendlich 

viele Gestaltungsmöglichkeiten. Es kann plastisch oder in der 
Fläche gearbeitet werden, der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt.

Die Arbeiten werden anschließend im
Kreativhaus Leitzkau ausgestellt. 

Vernissage ist am 13.08.2023, um 16.00 Uhr.

Der Teilnehmerbeitrag inkl. Verpflegung beträgt 60,00 Euro.
Schüler und Studenten zahlen 30,00 Euro / Tagesgäste 30 Euro.

Eigene Materialien können mitgebracht werden.
Anmeldung bei Steffi Heger: sh@buero-ix.de oder Tel.: 0157/77 801 723

Zuverlässige Beilagenverteilung -  
fragen Sie uns einfach!

Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-herzberg.de

EGAL OB PROSPEKTE, FLYER, BROSCHÜREN 
mit uns kommen Sie gut an!

RAN AN DIE BEILAGEN!

Flyer

ProspektBroschüre
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 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 20% 
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Das Besondere an diesem 
Duo ist, dass live gespielt und 
zweistimmig gesungen wird. 
Francesca Donato und Daniel 
Heine überzeugen mit ihrem 
Genre, das von Rock, Pop bis 
Soul reicht. Italienische Klas-

siker und Best of Musiklegen-
den werden ebenso zu hören 
sein.

Karten für diesen genussvol-
len Abend sind in der Zerbster 
Tourist-Info erhältlich.

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

18. Schlossabend: Kulinarisches und  
gefühlvolle Live-Musik

Das Duo Smoke‘n Harmony ist beim diesjährigen Zerbster 
Schlossabend zu erleben. Foto: Veranstalter

Zum 18. Schlossabend mit 
dem unplugged Duo Smoke‘n 
Harmony lädt der Förderverein 
Schloss Zerbst e. V. herzlich 
ein. 
Am Samstag, dem 26. Au-
gust genießen die Gäste 
neben einem 3-Gang-Menü 
vom Rosenhof Ragösen an-
spruchsvolle Live-Musik mit 
viel Gefühl. Eine tempera-
mentvolle Italienerin mit kraft-

voller Soulstimme und ein läs-
siger Instrumentalist mit ganz 
viel Fingerspitzengefühl.

Das Duo Smoke‘n Harmony 
performt bekannte Songs der 
Musikgeschichte und verleiht 
diesen etwas ganz Beson-
deres. Smoke steht für eine 
kraftvolle Stimme und viel 
Temperament; Harmony für 
sanfte Klänge und viel Esprit.

Für den Schloss-Förderverein  
„Tanzen wir Gott in Frankreich“
Zur Eröffnung der neuen 
Spielzeit 2023/2024 zieht es 
die Mitteldeutsche Kammer-
philharmonie Schönebeck 
nach Frankreich. Chefdirigent 
Jan Michael Horstmann hat 
das Auftaktkonzert mit „Tan-
zen wie Gott in Frankreich. 
Eine französische Serenade“ 
überschrieben. 
Und diese erklingt am Sonn-
abend, dem 16. September, 
ab 19 Uhr in der Zerbster 
Stadthalle. Erneut machen 
es die Gasstadtwerke Zerbst 
GmbH und deren Partner-
unternehmen Energie Mit-
telsachsen GmbH mit ihrem 
Engagement möglich, dass 
die Einnahmen aus dem Kar-
tenverkauf direkt dem Förder-
verein Schloss Zerbst e.V. für 
seinen Einsatz um den Erhalt 
und Ausbau der vorhandenen 
Bausubstanz des traditions-

reichen Gebäudes zu Gute 
kommen.
Orchester-Geschäftsführerin 
Anita Bader, Fördervereins-
Chef Dirk Herrmann und Frank 
Sieweck, der für die Unterneh-
memskommunikation beider 
Unternehmen verantwortlich 
zeichnet, freuen sich auf die 
Fortsetzung dieser Tradition.
Nach dem großen Erfolg der 
spanischen Serenade im ver-
gangenen Jahr präsentiert 
die Mitteldeutsche Kammer-
philharmonie diesmal ein 
Feuerwerk an französischem 
Esprit, wobei neben den gro-
ßen Landsleuten Waldteufel, 
Offenbach, Auber, Rameau 
und Massenet auch die Musik 
derer zum Klingen kommt, die 
als Gäste des Landes große 
Erfolge feierten, wie Rossini 
mit seiner für die Academie 
Royale komponierten Oper 
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Kartenverkauf

Tourist-Information Zerbst/Anhalt 
Markt 11, 39261 Zerbst/Anhalt  |  Tel.: 03923 / 23 51

www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de  |  E-Mail: zentrale@touristinfo-zerbst.de

Émile WALDTEUFEL
Polka „L’esprit français“ op. 182 „L’esprit français“ op. 182 „L’esprit français“

D.-F.-E. AUBER
Ouvertüre zur Oper 
„Fra Diavolo“

Jacques OFFENBACH
Ouvertüre zur Operette 
„Blaubart“ (Barbe blue)

Johann STRAUSS (Sohn)
Polka „Sans-Souci“ op. 178  „Sans-Souci“ op. 178  „Sans-Souci“

u. v. m.

Tanzen wie Gott 
in Frankreich
Eine französische Serenade
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Fischer, Jörg:
Woozle Goozle - Wunder der Welt / Jörg Fischer, Christian 
Noß. - 1. Auflage. - München: DK Verlag Dorling Kindersley 
[u.a.], [2023]. - 64 Seiten: zahlreiche Illustrationen. (Superleser! 
Sach-Geschichten für Erstleser - 2. Lesestufe)
ISBN 978-3-8310-4488-7
Woozle Goozle reist als rasender Reporter um die Welt und stellt 
die tollsten Orte der Erde vor...

Siegner, Ingo:
Der kleine Drache Kokosnuss in Australien / Ingo Siegner.  
1. Auflage. - München: cbj, [2022]. - 64 Seiten: zahlreiche Illus-
trationen.
ISBN 978-3-570-17976-5
Der kleine Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Matilda und 
der Fressdrache Oskar geraten mit ihrem Boot in einen fürchter-
lichen Sturm, der sie meilenweit vom Kurs abbringt. Am nächs-
ten Morgen haben sie zwar festen Boden unter den Füßen, aber 
keine Ahnung, wo sie sich befinden. Als sie einen Koala treffen, 
der auf einem Eukalyptus-Baum sitzt, ist klar: Sie sind in Austra-
lien! Und das ist erst der Beginn eines aufregenden Abenteuers.

Blanck, Ulf:
Die drei??? Kids - Rätselhafte Schatzsuche / von Ulf Blanck 
und Boris Pfeiffer; illustriert von Stefani Kampmann. - Stuttgart: 
Kosmos, [2023]. - 63 Seiten: zahlreiche Illustrationen. (Bücher-
helden - 2. Klasse)
ISBN 978-3-440-17489-0
Ein echter Tresor! Die drei??? staunen nicht schlecht, als Onkel 
Titus damit auf dem Schrottplatz auftaucht. Doch kaum haben 
Justus, Peter und Bob das Schloss geknackt, finden sie einen 
Hinweis auf einen alten Schatz...

Auer, Margit:
Die Schule der magischen Tiere / Margit Auer. Mit Bildern von 
Nina Dulleck. - Hamburg: Carlsen
13. Bravo, bravissimo! - 1. Auflage. - [2022].. - 253 Seiten:  
Illustrationen.
ISBN 978-3-551-65363-5
Es ist einiges los in der Wintersteinschule: Die Band Tausend-
sassa gibt ein Konzert in der Stadt! Es ist ja wohl klar, dass Ida, 
Benni und die anderen unbedingt dabei sein wollen. Aber wie 
sollen sie an die teuren Karten kommen? Die Freunde schmie-
den wilde Pläne: Vielleicht können sie die Karten gewinnen? Es 
gibt einen Wettbewerb, bei dem die Klasse einen Song von Tau-
sendsassa aufführen muss. „Bravo, bravissimo!“, ruft Tingo, da 
sind die magischen Tiere mit dabei! Es wird geprobt, gesungen 
und gelacht. Nur ein Schüler ist nicht fröhlich: Seine Oma ist ins 
Heim gezogen. Bekommt er vielleicht magische Unterstützung?

Flessner, Bernd:
Der kleine Major Tom - Völlig losgelöst / Bernd Flessner, Peter 
Schilling, Stefan Lohr; DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt. - Nürnberg: Tessloff, [2018]. - 62 Seiten: Illustratio-
nen.
ISBN 978-3-7886-4001-9
Willkommen an Bord der Raumstation Space Camp 1! Der klei-
ne Major Tom und seine Freunde Stella und Plutinchen sind das 
erste Mal auf sich allein gestellt. Die drei haben nicht lange Zeit, 
entspannt die Aussicht auf die Erde zu genießen - Weltraum-
schrott bedroht die Raumstation...

Rylance, Ulrike:
Penny Pepper / von Ulrike Rylance & Lisa Hänsch. - München : dtv
10. Wildschweine und Umweltferkel - Originalausgabe. - 
[2022].. - 151 Seiten: zahlreiche Illustrationen.
ISBN 978-3-423-76387-5
Beim Ausflug in den Kletterwald stoßen Penny und ihre Klasse 
auf eine regelrechte Müllhalde: Ein kaputtes Fahrrad, eine auf-
gequollene Matratze und Ähnliches liegen herum. Wer macht 
denn so was? Als die Klasse beim Entsorgen hilft, erfahren sie 
vom Betreiber des Kletterwalds, dass mittwochs besonders oft 
Müll dort abgeladen wird. Penny und ihre Freundinnen werden 
hellhörig: Da scheint ein System, und damit ein Täter, dahinter-

Neues und Interessantes
Aktuelles aus der Stadtbibliothek Zerbst/Anhalt
Dessauer Str. 23a, 39261 Zerbst/Anhalt
Tel. (03923) 2453 • Fax: (03923) 77 85 18
E-Mail: stadtbibliothek@stadt-zerbst.de
Homepage mit Online-Katalog: 
www.stadtbibliothek-zerbst.de
Zugang zur Onleihe mit E-Medien: www.biblio24.de
Zeitnah aktuelle Infos und Tipps auch auf Facebook (stadtbib-
liothekZerbst) und Instagram (stadtbibliothek_zerbst)
Öffnungszeiten
Montag 13:00 - 19:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 10:00 - 15:00 Uhr

Während der Sommerpause vom 31.07. - 11.08.2023 bleibt 
die Bibliothek geschlossen.

Eine Auswahl neuer Kinder- und Jugendbücher exklusiv für 
den Leseommer XXL

Alle Infos zum Lesesommer XXL und den Teilnahmebedin-
gungen sind auf der Homepage im Bereich Kinderbiblio-
thek/Infos für Schüler zu finden.

Für Erstleser und Kinder bis ca. 10 Jahre:

Hanneforth, Alexandra:
Findus sucht einen Schatz / Sven Nordqvist; Texte und Rät-
sel von Alexandra Hanneforth. - Originalausgabe, 1. Auflage. - 
Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger, [2022]. - 52 Seiten: zahlrei-
che Illustrationen. (Wort + Zahl=genial!)
ISBN 978-3-7512-0299-2
Findus ist ganz aufgeregt! Er hat in der Küche eine geheimnis-
volle Karte entdeckt. Ob die wohl zu einem echten Schatz führt? 
Sofort beginnt der kleine Kater die Suche. Wird Findus den 
Schatz am Ende finden...

Thilo: Ostwind / Thilo. Basierend auf Figuren und Fabel von Lea 
Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn. : Alias Entertain-
ment
13. Seehunde in Not - 2. Auflage. - Copyright 2022.. - 46 Sei-
ten: Illustrationen.
ISBN 978-3-940919-42-7
Mika und Ostwind besuchen mit ihren Freunden Tinkas Tante, 
die an der Nordsee lebt. Bei einer Seehund-Rettungsaktion wer-
den Sam und Fanny im Watt von der Flut überrascht. Werden 
Mika und Ostwind die beiden rechtzeitig finden...

Habersack, Charlotte:
Bitte nicht öffnen sonst... - Yeti-Ritter-Schneegewitter / 
Charlotte Habersack; mit Bildern von Fréderic Bertrand. - Ham-
burg: Carlsen, [2023]. - 71 Seiten: Illustrationen. (Einfach Lesen 
lernen - 2. Klasse)
ISBN 978-3-551-69024-1
Nemo bekommt ein geheimnisvolles Päckchen. Darauf steht 
„Bitte nicht öffnen“. Das klingt spannend! Und aus dem seltsa-
men Paket springt ein waschechter Yeti. Er heißt Icy und knab-
bert alles an! Auf einmal schneit es - mitten im Sommer. Was 
für ein Chaos! Und das alles nur wegen Icy. Traurig läuft der Yeti 
weg. Aber Nemo und seine Freunde Oda und Fred setzen alles 
daran, ihn wiederzufinden...

„Guillaume Tell“ („Wilhelm 
Tell“) oder Johann Strauß in 
zahlreichen Gastspielen sei-
nes Orchesters. Zu einer be-
sonderen musikalischen Be-
gegnung kommt es, wenn das 
Orchester das Stück „Bonjour 
Paris“ von MD Günther Wen-

demuth intonieren wird. Wen-
demuth stand von 1970 bis 
1991 selbst am Pult des be-
liebten Klangkörpers.

Karten für dieses Benefiz-
konzert gibt es in der Zerbster 
Tourist-Information.
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bei hat sie doch eigentlich nur Augen für Luke - oder etwa nicht? 
Jugendbuch ab 12 Jahre.

Oseman, Alice:
Heartstopper - Volume 4 / Alice Oseman; aus dem Englischen 
übersetzt von Vanessa Walder. - 1. Auflage. - Bindlach: Loewe, 
2022. - Seiten 1002-1350: überwiegend Illustrationen.
ISBN 978-3-7432-1283-1
Nick hat es schon in Paris bemerkt: Charlie isst immer so we-
nig. Vor allem, wenn er mit anderen zusammen ist. Zwar kann 
Charlie mit Nick über seine Ess-Störungen reden. Aber auch ein 
sehr guter Freund ist machtlos, wenn eine ernsthafte psychi-
sche Erkrankung dahintersteckt. Charlie braucht ärztliche Hilfe. 
Dringend! (alle Bände vorh.)

Wie ich Meister der Träume wurde: Arazhul Comic Adven-
ture / Arazhul, Patrick Wirbeleit. - 1. Auflage. - Köln : Community 
Editions, [2023]. - 95 Seiten : überwiegend Illustrationen.
ISBN 978-3-96096-262-5
Süße Träume. Tja, die hätten Arazhul und Co. wohl gerne. Aber 
leider wurden sie durch einen Zauber in ihren eigenen Traum-
welten gefangen. Nur Arazhul kann den Bann durchbrechen und 
muss nun versuchen, seine Freunde zu befreien. Aber wer hat 
ihnen das überhaupt eingebrockt, und vor allem warum...

Der Medienerwerb der Stadtbibliothek Zerbst/Anh. wird ge-
fördert durch das Land Sachsen-Anhalt

zustecken. Den werden sie finden - wozu sind sie schließlich 
Detektivinnen...

Für Kinder ab ca. 10 Jahre & Jugendliche:

Riordan, Rick:
Tochter der Tiefe / Rick Riordan; aus dem Englischen von Gab-
riele Haefs. - Hamburg: Carlsen, [2022]. - 379 Seiten.
ISBN 978-3-551-55755-1
Als aus heiterem Himmel die Meeres-Akademie hinter Ana in die 
Luft fliegt, kann sie es nicht fassen. Welcher unbekannte Feind 
hat es da auf sie abgesehen? Ana und ihre Freunde fliehen aufs 
Meer, doch auch hier sind sie nicht sicher. Ein Geheimnis nach 
dem anderen kommt ans Licht: Ana ist die letzte Erbin von Ka-
pitän Nemo und deshalb die Einzige, die das legendäre U-Boot 
Nautilus wieder flott machen kann. Als sie das Boot finden, stellt 
sich heraus, dass Ana über Musik sogar mit der Nautilus kom-
munizieren kann, denn diese ist von künstlicher Intelligenz be-
seelt. Aber ihr Gegner hat sie schon aufgespürt...

Gomi, Machito:
Pokémon Reisen 1 / Manga: Machito Gomi; Idee: Satoshi Ta-
jiri, Junichi Masuda, Ken Sugimori; Übersetzung: Gyo Araiwa. 
- Stuttgart: Panini Manga, [2022]. - 188 Seiten: überwiegend Il-
lustrationen.
ISBN 978-3-7416-2956-3
Orania City in der Kanto-Region: Ash, der das Ziel verfolgt, zum 
stärksten Pokémon-Trainer der Welt zu werden, ist in die Stadt ge-
kommen, um der Eröffnung des Labors von Professor Kirsch bei-
zuwohnen. Durch das unerwartete Auftauchen eines Legendären 
Pokémon lernt Ash Goh kennen, dessen Traum es ist, alle Poké-
mon zu fangen - und das Abenteuer der beiden nimmt seinen Lauf!

Pearson, Jenny:
Frankie und die Liste der unbezahlbaren Wünsche / Jenny 
Pearson; aus dem Englischen von Ulrike Köbele. - 1. Auflage. - 
Würzburg: Arena, [2022]. - 285 Seiten.
Bevorzugter Titel des Werks: Grandpa Frank‘s great big bucket 
list
ISBN 978-3-401-60666-8
Als Frankie von seiner unbekannten Oma ein Vermögen erbt, 
nehmen seine Sommerferien eine ungeahnte Wendung. Denn 
das Geld gibt es nur unter einer Bedingung - und mit einem 
Opa! Frankies Opa ist ein alter Miesepeter - aber Frankie hat 
einen Plan. Er entwickelt die beste Bucket List aller Zeiten mit 
Dingen, die er mit Opa erleben will. Mit jedem Punkt auf der Liste 
kommen sich die beiden ein Stückchen näher. Doch der letzte 
Wunsch scheint unerfüllbar. Mit Geld können sie Heißluftballon-
Fahrten, Monster-Truck-Kurse und sogar Schwimmen-mit-Delfi-
nen kaufen - aber was kostet eigentlich wahres Glück?

Paluten:
Freedom - Der große Preis von Schmonaco / Paluten. -  
1. Auflage. - Köln : Community Editions, [2023]. - 206 Seiten: 
Illustrationen.
ISBN 978-3-96096-961-7
Eine abenteuerliche Rallye durch ganz Freedom in einem spre-
chenden Auto? Dazu kann Paluten natürlich nicht Nein sagen! 
Gemeinsam mit Edgar begibt er sich in die Roboterstadt Ro-
botropolis, um am Großen Preis von Schmonaco teilzunehmen. 
Natürlich läuft mal wieder alles anders als geplant...

Thewes, Michaela: Mein Sommer voller Flips & Flops / Mi-
chaela Thewes. - 1. Auflage. - Köln: ONE, [2023]. - 318 Seiten.
ISBN 978-3-8466-0170-9
Die 14-jährige Charly ist schon Ewigkeiten in Luke verliebt. Doch 
der nimmt sie überhaupt nicht wahr. Ein Plan muss her, und Hilfe 
bekommt sie ausgerechnet von Chiara: Sie ist das beliebteste 
Mädchen der Stufe - und Lukes Schwester. Als sie ihr anbietet, 
die beiden zu verkuppeln, kann Charly ihr Glück kaum fassen. 
Dafür soll sie Chiara helfen, bei ihrem Kumpel Noah zu landen. 
Alles läuft super, würde Charly, die plötzlich Teil der angesagten 
Clique ist, ihre beste Freundin Nele nur nicht so vernachlässigen. 
Und dann bemerkt Charly auch noch, dass es sich gar nicht gut 
anfühlt, als Noah und Chiara sich tatsächlich näherkommen. Da-
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Premiere für Prinzessinnen- und Kinderfest war „ein tolles Event“
Spiel, Spaß und Unterhaltung, 
organisiert vom Internationalen 
Förderverein Katharina II. e.V. 
und dem Kinder- und Jugend-
beirat der Stadt Zerbst/Anhalt 
- so war es angekündigt, das 
Prinzessinnen- und Kinderfest 
im Zerbster Schlossgarten. 
In dieser gemeinsamen Form 
war es eine Premiere.
Vereinsvorsitzende Ilona Pflug 
und Beiratsvorsitzender Ja-

kob Ost hatten den Sonntag-
nachmittag eröffnet, der trotz 
extrem hochsommerlicher 
Temperaturen wirklich viele 
begeisterte Besucher hatte, 
etliche kleine Gäste auch im 
passenden Kostüm. 
Bester Lohn für die Mühen der 
Organisatoren, die auch allen 
Sponsoren und Unterstützern 
dankten, die zum Erfolg bei-
trugen. 

Der Tanz der Prinzessinnen 
vom Katharina-Verein war auf 
den Tag genau 13 Jahre nach 
der Einweihung des Katharina-
Denkmals der Auftakt für die 
zahlreichen Angebote an der 
Stadthalle. 
Es wurde gemeinsam getanzt, 
es gab Kutschfahrten und Vol-
tigieren. Hüpfburg, Bastelstra-
ße, Bogenschießen, Schmin-
ken. Das Präventionsmobil 

des LKA, Polizei, Rettungs-
dienst und Feuerwehr ge-
währten Einblicke oder hatten 
Mitmach-Angebote dabei. Für 
das leibliche Wohl war durch 
die Schlosskonditorei eben-
falls bestens gesorgt.
„Ein tolles Event, das ein voller 
Erfolg war“, konnten sich Ilo-
na Pflug und Jakob Ost nach 
dem Fest im Namen aller freu-
en, die Anteil daran hatten.

Impressionen vom Prinzessinnen- und Kinderfest im Zerbster Schlossgarten.  Fotos: Veranstalter (3) / S. Block (2)
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„Einfach zu Hause sein“ – BWZ begeht 30-jähriges Bestehen 
Mit einem Mieterfest auf dem 
Zerbster Markt feierte die BWZ 
– Bau- und Wohnungsgesell-
schaft Zerbst mbH ihr 30-jähri-
ges Jubiläum. Zum Feiern gab 
es guten Grund, so BWZ-Ge-
schäftsführerin Daniela Kock: 
„In den letzten Jahren konnte 
die Gesellschaft durch diverse 
Quartiersentwicklungen zur 
Verschönerung und Steige-
rung der Attraktivität der Stadt 
Zerbst beitragen. Die Identifi-
kation mit unserer Heimat bie-
tet viele Möglichkeiten der Ge-
staltung an unseren Objekten. 
Viel positives Feedback erhiel-
ten wir zum Beispiel für unsere 
Giebelgestaltungen. Wir wol-
len interessante Anreize für die 
Vielseitigkeit in unserer Stadt 
setzen und geben uns hierbei 
viel Mühe.“
Mit geringem, wenn auch in 
den letzten Jahren stetig ge-
wachsenem Budget, möchte 
die BWZ möglichst viele Maß-
nahmen in ihren Wohnbestän-
den umsetzen und damit den 
Mieterinnen und Mietern ein 
wohnliches Zuhause schaffen. 
Kontinuierliche Modernisie-
rungen und laufende Instand-
haltungen haben weiter einen 
hohen Stellenwert.
„Nach zwei Jahren Corona-
Pandemie ist dies unter den 
heutigen Bedingungen gar 
nicht so einfach“, weiß die Ge-
schäftsführerin. „Angefangen 

mit dem Krieg in der Ukraine 
verstärken die Probleme aus 
Klimaschutz und Energiewen-
de zweifelsohne die Heraus-
forderungen, vor denen wir 
stehen. Trotz Preisexplosio-
nen, Zinsanstieg, Material- 
und Fachkräftemangel sowie 
dem anhaltendem politischem 
Förderchaos bleiben wir weiter 
am Ball, in unseren Beständen 
energetisch zu sanieren, al-
tersgerecht umzubauen und 
zeitgerecht zu sanieren. Hier-
bei behalten wir stets bezahl-
bares Wohnen im Auge. Allen 
Herausforderungen im länd-
lichen Raum versuchen wir 

hierbei zu trotzen. Nicht immer 
gelingt dies.“
Wichtig sei der BWZ auch, als 
starke Partner soziale Verant-
wortung zu übernehmen und 
die örtlichen Vereine zu unter-
stützen. Ein großer Dank gilt 
den Partnern, die die attrak-
tiven Preise für die Tombola 
zum Mieterfest ermöglichten. 
Der Verkaufserlös kommt wie-
derum Vereinen zugute.
Daniela Kock: „Die Perma-
nentkrise ist ein Stresstest für 
alle, daher haben wir uns ge-
freut, gemeinsam mit all unse-
ren Mietern und Partnern mal 
die Probleme der Welt drau-

ßen zu lassen und unser Jubi-
läum zu feiern. Die Resonanz 
hat uns den Erfolg bestätigt.“
Deshalb versuche die Gesell-
schaft als Vermieter auch wei-
ter, optimistisch in die Zukunft 
zu blicken und stetig den Blick 
auf das Wesentliche zu behal-
ten – ganz im Sinn ihres Mot-
tos „Einfach zu Hause sein“.
Ein Dankeschön für die Mitwir-
kung am Mieterfest-Programm 
geht an die Förderschule am 
Heidetor, die Grundschule 
an der Stadtmauer, die Kita  
Zerbster Strolche, die Schüler-
band des Francisceums sowie 
die Pellekids aus Barby.

BWZ-Geschäftsführerin Danie-
la Kock gratuliert dem Gewin-
ner der Tombola-Hauptpreises.

 Mit einem bunten Mieterfest auf dem Zerbster Markt feierte die 
BZW ihr 30-jähriges Bestehen. Fotos (2): BWZ

Ministerin gratuliert in Pulspforde 
zum Feuerwehrjubiläum

Ihr 150-jähriges Jubilä-
um beging die Ortswehr 
Pulspforde mit einem 
Feuerwehr- und Dorf-
fest. Zu den Gratulan-
ten gehörte neben dem 
Zerbster Bürgermeis-
ter Andreas Dittmann 
(SPD) und Vertretern 
der Stadtwehrleitung 
auch Sachsen-Anhalts 
Innenministerin. Tamara 
Zieschang (CDU) über-

gab die Ehrenurkunde des Landes Sachsen-Anhalt an 
Ortswehrleiter Achim Heyer. Foto: privat

Beratungssprechtag  
der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Am Donnerstag, dem 3. August, bietet die Investitions-
bank Sachsen-Anhalt bei der Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH 
Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG) eine kostenfreie und um-
fassende Beratung zu Förder- und Finanzierungsmög-
lichkeiten für Unternehmen, Existenzgründer und Kom-
munen an.
Anmeldung notwendig!
Tel.: 03494/ 6579-126; 
Mail: info@ewg-anhalt-bitterfeld.de

IB-Hotline: 0800 56 007 57; 
IB-Mail: beratung@ib-lsa.de
Adresse: 
EWG, Andresenstraße 1a, 
06766 Bitterfeld-Wolfen
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Geburtstagsgratulationen 
des Bürgermeisters der 
Stadt Zerbst/Anhalt und  
ihrer Ortsteile
Besonders herzliche Glückwünsche übermit-
telt der Bürgermeister der Stadt Zerbst/Anhalt
allen Jubilaren, die in der Zeit vom 23. Juni bis 20. Juli 2023 
ihren Geburtstag gefeiert haben. 
Alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und Freude.

23.06. Ellen Lorenz zum 70. Geburtstag
24.06. Dieter Vatter Steutz zum 80. Geburtstag
24.06. Rita Jüngling Lindau zum 75. Geburtstag
24.06. Renate Huhle Bias zum 70. Geburtstag
25.06. Hermann Amhaus zum 80. Geburtstag
25.06. Gundel Bock Güterglück zum 80. Geburtstag
25.06. Klaus Finger zum 80. Geburtstag
25.06. Günter Schmutzler zum 80. Geburtstag
26.06. Erika Wieske Steutz zum 75. Geburtstag
26.06. Bodo Bobbe Kermen zum 70. Geburtstag
27.06. Dieter Bittkau zum 75. Geburtstag

Stellenangebot  
Elternzeitvertretung  
Themenmanagerin  
Rad- und Aktivtourismus
Der Tourismusverband WelterbeRegion Anhalt-Dessau-
Wittenberg e.V. ist ein regionaler Tourismusverband, der das 
Tourismusmarketing für die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, 
Wittenberg sowie für die Städte Dessau-Roßlau und Bern-
burg (Saale) konzipiert und umsetzt.
Das Hauptaufgabengebiet der hier ausgeschriebenen Stelle 
umfasst das Marketing für die touristischen Attraktionen un-
serer Region, speziell im Bereich Rad- und Aktivtourismus.
Die Stelle ist befristet vom 9.10.2023 - 18.11.2024. Es han-
delt sich um eine Vollzeitstelle.
Die Arbeitszeit ist generell von Montag bis Freitag, Gleitzeit 
ist möglich. Arbeitsort ist Lutherstadt Wittenberg.

Arbeitsaufgaben
• Fortführung der Landeskoordinierung des Tourismus-

marketings in Sachsen-Anhalt für den Europaradweg 
R1/D3-Route und für den Rad- und Aktivtourismus in 
der WelterbeRegion, in enger Zusammenarbeit mit al-
len Anliegern und Leistungsträgern in der Region, in 
Sachsen-Anhalt und deutschlandweit

• Tourismusmarketing für alle touristischen Radwege der 
Region

• selbstständige Entwicklung und Umsetzung von Pro-
jekten zur Förderung des Rad- und Aktivtourismus, 
incl. die Leitung von Arbeitskreisen

• konzeptionelle Entwicklung von touristischen Program-
men, Angeboten und Dienstleistungen

• Vorbereitung und Durchführung von Tourismusmessen
• Entwicklung von Werbematerialien, auch in digitaler 

Form
• Online-Marketingaktivitäten, social media-Aktivitäten

Anforderungen an den Themenmanager Rad- und Aktiv-
tourismus
• Abitur, Hochschulabschluss (Uni, HS, FHS)
• Berufserfahrung im Tourismusmarketing
• Kenntnisse des touristischen Profils der WelterbeRegi-

on Anhalt-Dessau-Wittenberg und Sachsen-Anhalts
• Kenntnisse und Erfahrungen im digitalen Marketing
• ausgesprochene Fähigkeiten zur Kommunikation und 

Moderation
• Belastbarkeit
• Loyalität
• Eigenständigkeit, Kreativität, Initiative, Koordinierungs-

fähigkeit, Überzeugungsvermögen und sehr gutes ana-
lytisches Denken

• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit muss jederzeit mög-
lich sein

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungen bis 
31.8.2023 mit Lichtbild an:
WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.
Geschäftsführerin Elke Witt Neustraße 13
06886 Lutherstadt Wittenberg
Mail: elke.witt@anhalt-dessau-wittenberg.de

Ehejubiläen
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feierten

am 23. Juni 2023
das Ehepaar Erika und Wolfgang Brademann

Zerbst/Anhalt
und

das Ehepaar Monika und Harry Redling
Zerbst/Anhalt,

am 03. Juli 2023
das Ehepaar Regina und Wilfried Ulbrich

Zerbst/Anhalt
am 13. Juli 2023

das Ehepaar Gerda und Wolfgang Greulich
Zerbst/Anhalt

und
das Ehepaar Petra und Albert Weferling

Zerbst/Anhalt, OT Walternienburg
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feierten

am 29. Juni 2023
das Ehepaar Gerda und Wolf-Dieter Schulze

Zerbst/Anhalt,
am 13. Juli 2023

das Ehepaar Annerose und Manfred Jakob
Zerbst/Anhalt

Das Fest der „Eisernen Hochzeit“ feierten
am 03. Juli 2023

das Ehepaar Annalene und Hans Horn
Zerbst/Anhalt

am 12. Juli 2023
Das Ehepaar Anna und Manfred Schmidt

Zerbst/Anhalt

Dazu übermittelt der Bürgermeister nachträglich alle 
guten Wünsche für persönliches Wohlergehen und 

viele schöne Stunden im Kreis ihrer Lieben.
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09.07. Margarete Röhrs zum 85. Geburtstag
09.07. Erika Slodowski zum 80. Geburtstag
09.07. Hans-Jörg Crain zum 70. Geburtstag
10.07. Ingeborg Flügel zum 70. Geburtstag
10.07. Ute Lorenz Lindau zum 70. Geburtstag
11.07. Rita Kühn zum 85. Geburtstag
11.07. Marianne Stehr zum 80. Geburtstag
11.07. Günter Platte Steckby zum 75. Geburtstag
11.07. Inge Spuhn Töppel zum 70. Geburtstag
12.07. Ursula Fischer zum 75. Geburtstag
12.07. Margitt Krause zum 70. Geburtstag
15.07. Doris Apel zum 70. Geburtstag
16.07. Christa Lambrecht zum 75. Geburtstag
17.07. Erich Frens zum 75. Geburtstag
17.07. Eva-Maria Gensch zum 75. Geburtstag
18.07. Hilde Friedrich Garitz zum 80. Geburtstag
18.07. Monika Bruchmüller zum 75. Geburtstag
18.07. Harald Neuhaus Güterglück zum 75. Geburtstag
19.07. Gunther Karl Grimme zum 75. Geburtstag
19.07. Doris Specht zum 70. Geburtstag
20.07. Erika Müller zum 90. Geburtstag
20.07. Wolfgang Bock Güterglück zum 80. Geburtstag
20.07. Walter Specht Eichholz zum 75. Geburtstag
20.07. Horst Heidemann zum 70. Geburtstag

27.06. Otto Schiewe zum 75. Geburtstag
27.06. Harald Wondra Jütrichau zum 70. Geburtstag
28.06. Marie Möbius zum 85. Geburtstag
29.06. Martin Ziem Walternien-

burg
zum 80. Geburtstag

30.06. Christa Mücke Jütrichau zum 85. Geburtstag
30.06. Reina Kreutzadler Steckby zum 70. Geburtstag
01.07. Horst Gregor zum 85. Geburtstag
01.07. Helga Rose Güterglück zum 85. Geburtstag
01.07. Elizabeth Ruckgaber Güterglück zum 75. Geburtstag
01.07. Reinhardt Glattki Mühro zum 70. Geburtstag
01.07. Herbert Kuhle zum 70. Geburtstag
02.07. Margitta Engelhardt zum 70. Geburtstag
04.07. Heidrun Graßhoff zum 80. Geburtstag
04.07. Ingo Berlec Güterglück zum 70. Geburtstag
04.07. Bernhard Gierspeck zum 70. Geburtstag
05.07. Inge Hentschke zum 85. Geburtstag
05.07. Herbert Els Bornum zum 70. Geburtstag
05.07. Karin Klemmer zum 70. Geburtstag
06.07. Gertrud Reinhold zum 90. Geburtstag
06.07. Helga Lutzke zum 85. Geburtstag
06.07. Ortrud Matetzky zum 70. Geburtstag
07.07. Margot Dressel zum 70. Geburtstag
08.07. Gunther Hein zum 85. Geburtstag
08.07. Klaus-Dieter 

Scharrmann
zum 80. Geburtstag

Die nächste Ausgabe erscheint am:   Freitag, dem 18. August 2023
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:  Dienstag, den 8. August 2023
Annahmeschluss für Anzeigen:   Mittwoch, der 9. August 2023, 9.00 Uhr

Anzeige(n)

Jetzt gleich vor Ort beraten lassen.
PŸUR Kundenbüro
Neue Brücke 6 A, 39261 Zerbst
Di 10 – 16 Uhr

Mit Turbospeed ins Internet.
Jetzt 10 Monate gratis.

Gina Lückenkemper 
Die schnellste Frau Europas.

ab mtl. 

0 €*

* Internet- oder Kombi-Vertrag (24 Monate Mindestvertragslaufzeit;  Kündigungsfrist: 4 Wochen;  Verlängerungslaufzeit: 1 Monat): erste 10 Monate 0 € mtl., danach gilt der jeweilige Normalpreis gemäß gültiger Preisliste. Aktivierung: 0 € (statt 49,99 €);
Versand: 9,99 €, Hardware für die Vertragsdauer inkl., Kombi-Vertrag: Deutschland Allnet Flat: Anrufe ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz inkl.; ausgenommen Anrufe ins Ausland und zu Sonderrufnummern; Call by Call/Pre-Selection nicht möglich. 
Aktionspreis in den ersten 10 Monaten gilt nur für Haushalte, die in den letzten 3 Monaten keinen Vertrag über Internet und einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten mit PŸUR hatten. | Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das Breitbandnetz von 
einem Unternehmen der Tele Columbus Gruppe sowie die technische Verfügbarkeit. Das Angebot gilt, so lange die Produkte und (Aktions-)Preise Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen/ Angeboten (z.B. 
DSL-Wechsler-Angebot) kombinierbar. Alle Preise inkl. MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich für den privaten Gebrauch angeboten. Die vollständige Preisliste und die aktuellen AGB finden Sie unter pyur.com. 
Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin; Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind. Stand 7/2023..

PŸUR Berater Bodo Arndt 
Vor-Ort-Termin vereinbaren
0800 10 20 888

Demnächst auch mit bis zu

1.000 Mbit/s.
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Dessauer Str. 10a in Zerbst
Weitere Informationen im Internet: www.efg-zerbst.com
Sonntag, 13.08.2023
10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 20.08.2023
10:30 Uhr Familiengottesdienst
Sonntag, 27.08.2023
10:30 Uhr Gottesdienst
Hinweis: In der Zeit vom 23.07. bis 06.08.2023 ist eine Sommer-
pause. In dieser Zeit finden keine Gottesdienste statt.

Katholische Kirche St. Jakobus Zerbst, 
Friedrich-Naumann-Straße 37
Jeden Donnerstag, 08:30 Uhr, Hl. Messe
Jeden Sonntag, 09:00 Uhr, Hl. Messe

Ev. Regionalpfarramt  
Zerbst-Lindau

Gottesdienste und andere Veranstaltungen

Uns gibt es auch auf youtube.de und facebook.de

22.07. (So)
18.00 Bornum - Sommerkonzert
23.07. (So)
10.00 St. Trinitatis - Gottesdienst mit „Triniton“
14.00 Straguth - KaffeeAndacht
25.07. (Di)
09.30 St. Trinitatis - Seniorenfrühstück
26.07. (Mi)
15.00 St. Marien - Frauenkreis
18.00 St. Bartholomäi - Friedensgebet
30.07. (So)
10.00 St. Bartholomäi - Gottesdienst
14.00 Nedlitz - Gottesdienst mit Taufe
02.08. (Mi)
16.30 St. Bartholomäi - Begegnungsfest mit anschl. 

Friedensgebet
06.08. (So)
10.00 St. Trinitatis - Gottesdienst
08.08. (Di)
15.00 Grimme - Seniorenkreis
09.08. (Mi)
18.00 St. Bartholomäi - Friedensgebet
12.08. (Sa)
15.00 Deetz - Sommermusik
13.08. (So)
10.00 St. Bartholomäi - Gottesdienst
14.00 Reuden - KaffeeAndacht
14.08. (Mo)
14.00 Lindau - Seniorenkreis im Pfarrhaust
15.08. (Di)
14.00 St. Bartholomäi - Frauenkreis
16.08. (Mi)
18.00 St. Bartholomäi - Friedensgebet
17.08. (Do)
10.00 ST. Trinitatis - Krabbelkäfertreff
19.08. (Sa)
10.00 St. Bartholomäi - Gottesdienst zur Einschulung
20.08. (So)
10.00 St. Trinitatis - Gottesdienst
10.00 Jütrichau - Gottesdienst
Aus unseren regelmäßigen Veranstaltungen und 
Kreisen
Montags
16:00 St. Trinitatis - Singkreis
Montags
15:30 Schloßfreiheit - Kinderkirche Klasse 1-2*
Dienstags
15:30 Schloßfreiheit - Kinderkirche Klasse 3-4*
Dienstags
16:00 Pfarramt Lindau - Bibelentdecker*
Donnerstags
09:30 St. Trinitatis - Krabbelkäfertreff*
Donnerstags
17+19 St. Bartholomäi - Zerbster Kantorei
Freitags
17:00 St. Trinitatis - Jugendchor & Jugendtreff*

*Nicht in den Ferien

Anzeige(n)

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am  
Donnerstag, 24. August 2023, 09:00 Uhr, im Amtsgericht Zerbst, 
Neue Brücke 22, Saal 4, versteigert werden:

Das im Grundbuch von Zernitz Blatt 392 eingetragene Grundstück

Lfd. Nr.  Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart   Größe m² 
      und Lage  ______________________________________________________
     1    Zernitz   1     42 Wohnbaufläche,          4.114
      Landwirtschaft,  
      Grünfläche, 
      Grüne Straße  
      (Zernitz) 10

Detaillierte Objektbeschreibung: 
Einfamilienhaus, teilweise angebaut, Baujahr etwa 1900, verschiedene 
Instandsetzungen, Modernisierungen in den 1990 Jahren sowie weitere 
Maßnahmen um 2018, etwa 100 qm geschätzte Wohnfläche wird 
nach äußerem Augenschein unterstellt, Torhaus als Zwischenbau 
[Durchfahrt bzw. Lager- und Abstellzwecke vermutlich nutzbar], 
leerstehend seit 11/2019. Der Versteigerungsvermerk wurde am 
23.08.2021 in das Grundbuch eingetragen.
Verkehrswert: 55.000,00 €
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.zvg-portal.de und auf der Internetseite des Amtsgerichts Zerbst 
www.ag-ze.sachsen-anhalt.de

Amtsgericht Zerbst  - 9 K 14/21 - 

www.krebshilfe.de

SPENDENKONTO IBAN: 
DE65 3705 0299 0000 9191 91

Mein Song für das
Leben – Mit aller Kraft
Linda Hesse, Sängerin

„Mein Song für das„Mein Song für das
Leben – Mit aller 

„
Leben – Mit aller 
Linda Hesse,

„
Linda Hesse,

„
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familiär
sportlichkulinarisch

historisch preiswert
natürlich

Naturpark
Luftkurort

Naturpark

URLAUBSREGION WAISCH
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wert
CENT

kulinarisch natürlich
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historisch

sportlich

familiär

Waischenfeld
www.waischenfeld.de  |  tourist-info@waischenfeld.bayern.de

Geschäftsanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Reiseziel.

Amts- und Mitteilungsblatt.Machen Sie auf sich Aufmerksam! 
wittich.de
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28.07. bis 07.08.2023
Heimat- und Schützenfest in Zerbst

Das vollständige Programm, finden Sie ab Seite 14 in dieser Ausgabe!

Alle Angaben ohne Gewähr!

Ihre Medienberaterin

LINUS WITTICH Medien KG

vor Ort

0171 2169588
Fax: 03535 489-235

m.wolf@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigen | Beilagen | Druck

Mareike Wolf

Auszug vom Programm:

Freitag, 28. Juli
ca.10:30 Uhr | Zerbst/Anhalt, Ziegenberge
Eröffnung und Grußwort des Bürgermeisters 
zum 65. Reit-, Spring- und Fahrturnier

Sonnabend, 29. Juli
18:00 Uhr | Schloßfreiheit
Tombola und Preisschießen mit dem Luftgewehr

Sonntag, 30. Juli
ab 08:30 | Schlossgarten
Spektakuläres Hindernisfahren der Vierspänner Klasse S

Montag, 31. Juli
18:00 Uhr | Schloßfreiheit
Haxenessen aus dem Holzbackofen im  
Biergarten „Schlossfreiheit“ bis 20:30 Uhr

Dienstag, 1. August
14:00 - 16:00
Sonderfahrten der Schausteller für Menschen mit Handicap

20:00 Uhr | Festwiese – Biergarten
Musik aus der Konserve

Mittwoch, 2. August
09:00 Uhr | Festwiese - Biergarten
Großer Kindertag

09:30 Uhr und 10:30 Uhr
Puppentheater „Rabatz“

Donnerstag, 3. August
21:00 Uhr | Festwiese - Biergarten
Live-Musik mit Antje und Conny von „Ventura Vox“

22.30 Uhr | Festplatz
Raketenabend; danach Party im Biergarten auf der Festwiese

Freitag, 4. August
18:00 Uhr | Schloßfreiheit
Tombola und Preisschießen mit dem Luftgewehr

Sonnabend, 5. August
19:30 Uhr | Biergarten „Schloßfreiheit“ 
Anno-nym, Rock, Pop und Punkmusik aus dem Harz

Sonntag, 6. August
09:45 Uhr | Stadthalle
Skat -Turnier;  Anmeldung ab 08:45 Uhr – 09:30 Uhr 

Spielbeginn 10:00 Uhr

Montag, 7. August
15:00 Uhr | Rathaussaal
Ziehung der Gewinne aus der 120. Pferdemarktlotterie
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Beispiel DoppelzimmerBeispiel Doppelzimmer

Rappbodetalsperre

Ihr Resort bietet u. a. Kosmetiksalon, bietet u. a. Kosmetiksalon, 
Aufzug und einen Wellnessbereich mit 
Hallenbad, Außenpool, Sauna u. v. m. 
Es teilt sich Lobby, Restaurant und Es teilt sich Lobby, Restaurant und 
Bar mit dem Partnerhotel Solny.

Für Sie inklusive: 
 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension Plus
Willkommensgetränk
 Nutzung von Hallenbad, Außen-

pool (Juli und August) und Sauna
 1 x ausgewählte Wellness-

anwendung pro Vollzahler 
(ca. 10 – 15 Min.)

WLANWLANu. v. m.u. v. m.

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ / EZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 5 7
Unterbr. DZ EZ DZ EZ

06.11. - 15.12.23 149 179 189 239

16.10. - 05.11.23 199 299 269 409

01.09. - 15.10.23 229 329 309 449

24.07. - 31.08.23 309 409 429 559

Kurtaxe: ca. 1,40 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel im Höhenluftkurort Allrode im Höhenluftkurort Allrode 
besteht aus mehreren Gebäuden u. a. 
mit Restaurant, Bar, Café, Biergarten mit Restaurant, Bar, Café, Biergarten 
und Aufzug. Zwischen Haus 1 und 2 
erwarten Sie Hallenbad, Sauna u. v. m.

Für Sie inklusive: 
3 / 5 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive
 Nutzung von Hallenbad und Sauna 

(lt. Hotelaushang)
Nutzung der Minigolfanlage
WLANHotelparkplatz (n. V.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Haus 1 / SUP

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5
Unterbr. H1 SUP H1 SUP

10.11. - 17.11.23,
17.12. - 19.12.23 129 159 209 259

01.11. - 09.11.23,
18.11. - 16.12.23 189 219 299 349

24.07. - 31.10.23 199 229 329 379

H1 = Doppelzimmer Haus 1  
SUP = Doppelzimmer Superior
EZ-Zuschlag: 10 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2 – 3 € p. P./Nacht (saisonal)  
Auch 7 Nächte buchbar.

Harz 
CAREA Harz Hotel Allrode

Dresden 
Hotel Amadeus

Brandenburgische Seen 
AXXON Hotel Brandenburg in Brandenburg an der Havel

Polnische Ostsee 
Solny Resort in Kolberg

Bsp. Doppelzimmer Haus 1

Ihr Hotel in Dresden befindet sich in in Dresden befindet sich in 
einem sanierten Haus aus der Gründer-
zeit. Es empfängt Sie mit einem 
Restaurant in einem großzügigen Restaurant in einem großzügigen 
Gewölbekeller und einem Aufzug.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 4 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
WillkommensgetränkWLAN
 Stadtplan und Informationen über 

die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ / EZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 4

1 01.11. - 23.11.23 99 139 139

2 01.10. - 31.10.23 109 169 169

3 24.07. - 30.09.23,  
24.11. - 28.12.23 119 179 219

Kein Einzelzimmerzuschlag!  
Bettensteuer: ca. 6 % des 
Übernachtungspreises

Ihr Hotel Ihr Hotel begrüßt Sie in Branden-
burg an der Havel mit Restaurant, burg an der Havel mit Restaurant, 
Frühstücksraum, Bar, Terrasse zum 
Verweilen, Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder, Fernsehecke und Aufzug. 

Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
Täglich 1 Flasche Wasser p. Zimmer
WLANInformationen über die 

RegionRegionHotelparkplatz (n. Hotelparkplatz (n. V.)V.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5

01.12. - 18.12.23 111 169 279

01.10. - 30.11.23 129 189 318

24.07. - 30.09.23 169 249 409

Einzelzimmerzuschlag: 17 €/Nacht

10 % Ermäßigung
bei Buchung bis 31.07.23

Reise-Code: allr

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5129,p. P.–

Reise-Code: amdr

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 599,p. P.–

Reise-Code: axbr

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5111,p. P.–

Reise-Code: sork

6 Tage inkl. Halbpension Plus

schon ab 5149,p. P.–

Brandenburg an der Havel

Beispiel Doppelzimmer

Zwinger, Dresden

Staatsoperette zubuchbar

Preisaktion in Saison 1 + 2:
4 Nächte bleiben, nur 3 Nächte zahlen

Beispiel Doppelzimmer

Vollpension zubuchbar

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 73 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com
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Wir beraten Sie gern! Tel.: 0340-85079441 Poststr. 3 / Dessau-Roßlau
Mo. –  Fr.: 09:00 – 13:00 Uhr / 14:00  – 18:00 Uhrwww.wricke-touristik.de

Mehrtagesfahrten
5 TAGE WILLKOMMEN AN MOSEL & RHEIN
Busfahrt, 4 x Ü/HP im Hotel Steffensberg & Nebenhaus in Enkirch, ganztägiger 
Ausflug Trier & Luxemburg, Weinprobe im Hotel, geführter Spaziergang entlang 
des Weinbaulehrpfades, Schifffahrt Mosel, Besuch Rüdesheim, Schifffahrt Rhein
18.09. - 22.09.2023 549,- € p. P./DZ

8 TAGE KURREISE HENKENHAGEN – POLNISCHE OSTSEE
Busfahrt, 7 x Ü/HP im Kurhotel Borgata, 1 x ärztliche Eingangsuntersuchung, 
2 Kuranwendungen pro Werktag, Nutzung der hoteleigenen Sauna, täglich 
freier Eintritt in die Aquawelt „Helios“ in Henkenhagen (ca. 700 m vom Hotel), 
deutschsprachige Betreuung im Hotel
24.09. - 01.10.23/26.11. - 03.12.23 ab 379,- € p. P./DZ

4 TAGE MÄRCHENHAFTES SÜDBÖHMEN
Busfahrt, 3 x Ü/FR im 4-Sterne-Hotel Clarion Congress in Budweis, Stadtführung 
Budweis, Brauereibesichtigung Budvar, Ausflug Hollschowitz, Eintritt Schloss 
Hluboka, Ausflug Krumau, Besuch Schloss Krumau, Ortstaxe, Abendessen 
zubuchbar
26.09. - 29.09.2023 379,- € p. P./DZ

8 TAGE URLAUB AN DER POLNISCHEN OSTSEE
Busfahrt, 7 x Ü/HP im 4-Sterne-Hotel Delfin in Dabki, Nutzung Schwimmbad & 
Whirlpool (10 - 20 Uhr), Nutzung von Dampfbad & Sauna (16 - 20 Uhr), Nutzung 
des Fitnessraums (10 - 20 Uhr)
30.09. - 07.10./07.10. - 14.10.2023 ab 449,- € p. P./DZ

7 TAGE SKANDINAVISCHE METROPOLEN
Busfahrt, alle Fährüberfahrten in 2-Bett-Innenkabinen mit Frühstück, 3 x Ü/
HP in Hotels, Freizeit in Malmö, Besuch Polkagrisarherstellung in Gränna, 
Stadtführung Stockholm, Helsinki & Oslo, Überfahrt Öresundbrücke
04.10. - 10.10.2023 777,- € p. P./DZ

7 TAGE GOLDENE INSEL KRK
Busfahrt, 6 x Ü/HP in guten Mittelklassehotels, Inselrundfahrt Krk, Stadtführung 
Krk, Ausflug Rijeka & Opatija, Panoramaschifffahrt ab/an Malinska, Ortstaxe
14.10. - 20.10.2023 599,- € p. P./DZ

8 TAGE KURURLAUB IM SEEBAD KOLBERG
Busfahrt, 7 x Ü/HP im Hotel New Skanpol, ärztliche Eingangsuntersuchung, 
2 Kuranwendungen pro Werktag (10 pro Woche), Nutzung von Hallenbad, 
Whirlpool, Sauna & Fitnessraum
28.10. - 04.11.2023/04.11. - 11.11.2023 ab 439,- € p. P./DZ

7 TAGE FEIERTAGE AN DER POLNISCHEN OSTSEEKÜSTE
Busfahrt, 6 x Ü/HP im 3-Sterne-Hotel Borgata in Henkenhagen, ärztliche 
Eingangsuntersuchung, 2 Kuranwendungen pro Werktag, Nutzung der hotel-
eigenen Sauna, täglich freier Eintritt in die Aquawelt „Helios“ in Henkenhagen 
(ca. 700 m vom Hotel)
22.12. - 28.12.2023/28.12. - 03.01.2024 ab 540,- € p. P./DZ

5 TAGE JAHRESWECHSEL IM ODENWALD
Busfahrt, 4 x Ü/HP im Landhotel Kühler Grund, Silvesterparty mit festlichem 
Menü, 1 Glas Sekt, Tanz mit Entertainer & Mitternachtsimbiss, Rundfahrt 
Odenwald, Ganztagesausflug Heidelberg, Glühweinumtrunk am Neujahrstag 
am Hotel, Freizeittag
29.12. - 02.01.2024 ab 599,- € p. P./DZ

4 TAGE BIATHLON-WELTCUP 2024
Busfahrt, 3 x Ü/HP im Ferien-Hotel Rennsteigblick in Friedrichroda, Getränke 
zum Abendessen (Bier, Wein und Softdrinks für 1,5 h), Streckenkarten IBU World 
Cup für 2 Renntage, Bustransfer Friedrichroda – Oberhof – Friedrichroda für 
2 Tage
05.01. - 08.01.2024 455,- € p. P./DZ

Tagesfahrten
01.08.2023  Ein Ferientag in der Erlebniswelt  

Saalfelder Feengrotten (Kind 4 – 16 J.) 55/62 € p. P.
03.08.2023  Filmpark Babelsberg (Kind 4 – 16 J.) 58/64 € p. P.
05.08.2023  Słubice Polenmarkt 37 € p. P.
10.08.2023  Erlebe Jena mit Jen-Tower u. Zeiss-Planetarium 71 € p. P.
12.08.2023  Hanse Sail Rostock-Warnemünde 53 € p. P.
17.08.2023  Harzköhlerei – Hängebrücke und Floßfahrt  

Stausee Wendefurth 69 € p. P.
30.08.2023  Entdecke das Muldental und Grimma 73 € p. P.
31.08.2023  Insel Werder und kleine Seenrundfahrt 67 € p. P.
06.09.2023  Backstubenführung & Frauenkirche Dresden 65 € p. P.

07.09.2023  Erlebnis Spreewald Lübbenau 64 € p. P.
09.09.2023  Winzerfest in Freyburg 62 € p. P.
12.09.2023  Schlosspark Pillnitz &  

Dresdner Standseilbahn 80 € p. P.
15.09.2023  Schifffahrt Havel in Flammen 129 € p. P.
16.09.2023  Słubice Polenmarkt 37 € p. P.
20.09.2023  Erlebe Leipzig - Panometer und  

Panoramatower 69 € p. P.
23.09.2023  Weinfest in Meißen 49 € p. P.
30.09.2023  Traditionszug Brocken (Kind 4 – 16 J.) 78/91 € p. P.


